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Das Bodenrecht im \üTandel

Von Amtsrat Bodenstein, Nds. Ministerium des Innern, Hannover

Uber eine Reform des Bodenredrts wird seit einiger Zeit mit wadrsender Leiden-
sdraft diskutiert. Ausgangspunkt dieser Diskussionen ist die Misere der Städte, bei
sdrwindender Kapitalausstattung - man spridtt von ,,öffentlidrer Armut" 1) 

- be'
redrtigte Ansprüdre auf besseres \Wohnen, auf den Ausbau des Verkehrsnetzes für
den Individual- und den Massenverkehr, auf Umweltsdrutz sowie auf den Ausbau
sozialer und kultureller Einridrtungen befriedigen zu müssen. Permanente, extreme
Bodenpreissteigerungen sowie Bodenspekulationen sind hier das zentrale Problem.
Abhilfe soll das Städtebauförderungsgesetz bringen, dessen bodenredrtlidre Vor-
sdrriften allerdings nur für die jeweils förmlidr festzulegenden Sanierungs- und
Entwiddungsgebiete gelten.

In der Begründung zum Entwurf des Städtebauförderungsgesetzes - Drud<sadre
Vll510 - wird u. a. ausgeftihrt:

,,Das Städtebauförderungsgesetz bietet mit der Reform des Bodenredrts und der
ffnanziellen Unterstützung hierfür eine wesendidre Hilfe, die den Gemeinden eine
sadrgeredrte Durdrführung ihrer Planungen ermöglidrt und Bodenspekulationen
verhindert."

§7ie der Begrifi ,,Bodenredrt" zu interpretieren istf ergibt sidr sdron aus der Uber-
sdrrift des Dritten Absdrnitts ,,Besondere bodenreütlidre Vorsdrriften". Der Dritte
Absdrnitt enthält Regelungen über

Genehmigungspflidrtige Vorhaben und Redrtsvorgänge,

Bodenordnung,

Vorkaufsredrt,
Gemeindlidres Grunderwerbsredrt,

Abbrudrgebot,

Baugebot,

Modernisierungsgebot,

Besondere Vorsdrriften über die Enteignung,

Bemessung von Ausgleidrs- und Entsdrädigungsleistungen,

Ersatz für Anderungen von Einridrtungen, die der öffentlid-ren Versorgung
dienen, und

Veräußerungspfl idrt der Gemeinde.

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sidr insoweit aus Art. 74 Nr. 18 in
Verbindung mit Art. 72 GG.

Das Bodenredlt i. S. des Art.74 Nr. 18 GG umfaßt nadr Auffassung des Bundes-

verfassungsgeridrts (BVerfGE ?, 424) ,,soldre Vorsdrriften, die den Grund und

1) Spätestens seit der Arbeit von Johr Kenneth Galbraith ,GesellsÖaft im Uberfluß' ist bekunt, daß
sidr die Söere zwisdren ,privatem Wohlstand' und ,öffeDtliöer ArEut' immer weiter öffnet (vgl.
Vogel; Die Stadt im Wandel, in ,MeasÖ und Stadt'. EÖter-Verlag, Würzburg 1970)
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Boden unmittelbar zum Gegenstand redrtlidrer Ordnung haben, also die redrtlidren
Beziehungen des Mensdren zum Grund und Boden regeln." Danach fällt u. a. darun-
ter die städtebaulidre Planung, das Ersdrließungsredrt und die Bodenordnung -bekanntlidr aber nicht das Vermessungs- und Katasterredrt. NadT §Testermann 2),

der den Begriff des ,,Bodenrechts" von dem des ,,Grundstücksredrts" abgrenzt, um-
faßt ,,das Bodenredrt im engeren Sinn die Redrtseinrichtungen außerhalb des
Systems des BGB, die sidr eigens mit der Beeinflussung der Bodennutzung und
-gliederung im Interesse der Allgemeinheit besdräftigen." Gelegentlich wird der
Begrilf ,,Bodenred-rt" audr anders deftniert, z. B. ,,Unter Bodenredrt im engeren
Sinn pflegt jedoch nur das Recht des Bodens als unbewegliche Sad-re (lmmobiliar-
sadrenredrt) verstanden zu werden, vielfadr audr als Grundstüd<sredrt bezeichnet,
das seinen Platz im System des bürgerlidren Rechts hat." s) rVie rnan den Begriff
,,Bodenred'rt" auch abgrenzen mag, vorrangig geht es immer um die Regelung der
Eigentumsfrage, das Kernproblem der Bod,enpolitik. Auf diese Fragen soll sidr
dieser Beitrag besdrränken.

,,Die rVurzeln des Eigentumsbegrifis der modernen Privatredrtsordnung liegen in
der Eigentumsauffassung des älteren germanisdren und deutsdren Redrtes, der von
der Redrtswissensdraft entwid<elten römisdr-redrtlidren Eigentumslehre und der
naturredrtlidren Eigentumstheorie der Aufklärung. " l)

Das germanisdr-deutsd-re Redrt untersd, ied zwisdren Bodeneigentum und Fahrniseigen-
tum (Eigentum an beweglidren Sachen). Das Bodeneigentum war im allgemeinen an die
Sippe,Markgenossensdraft(Allmende) oder andere Gemeinsdraften gebunden,wäh-
rend das Fahrniseigentnm sdron deutlich einen individualistisdren Charakter annahm.

Die Konzentration der Verfügungsmadrt über den Boden führte im Laufe des
8. Jahrhunderts zu der ,,Grundherrsdraft". Das Bodeneigentum wurde in die sidr
ausbildende ständisdle Ordnrrng des Feudalismus eingefügts). Die Position des
Nutzungsberedrtigten wurde durdr das Lehnswesen und durch das damit verbun-
dene persönlidre Treueverhältnis zwisdren Lehnsherrn und Lehnsmann zu einer
eigentümerähnlidren Stelltrng - ,,ein vom Eigentum des Herrn versd'riedenes Eigen-
tum" 0) 

- ausgebaut und gefestigt. Diese Ausformung war Vorbild für andere Redtts-
verhältnisse, die ein Nutzungsredrt des Bodens zum Gegenstand hatten (2. B. Grund-
herr und Grundhöriger oder freier Zinsmann auf dem Lande, in den entstehenden
Städten die Leihe des Baugrundes). Die italienisdren Rechtssdrulen entwickelten im
Mittelalter die Konstruktion des ,,geteilten Eigentums". Dem Grundherrn stand das
Obereigentum (dominium directum) und dem Nutzungsberedrtigten das unter-
eigentum (dominium utile) zu. Diese Eigentumsform war - wie es das römische
Redrt forderte - in sidr geschlossen und entspredrend der deutsdrred'rtlid'ren Auf-
fassung abgestuft. Die Lehre vom Ober- und untereigentum setzte sidr immer mehr
durd'r, bis sie schließlidr sogar von der Gesetzgebung in Reid'rsgesetze (Kammer-
geridrtsordnung von 1521) und l:ndesgesetze (Allgemeines Preuß. L:ndrecht -

Vgl.Westermann, Harry: Sadrenredrt, 5. Aufl., Verlag C. F. Müller, Karlsruhe, 1g66, S. 36
Staatslexikon, Rectrt - Wirtschaft - Gesellsctraft, 1958, Verlag Herder, Freiburg
Conrad, Hermann: Die gesdrichtlichen Grundlagen des modernen Eigentumsbegriffes Freiheit und
Eigentum, in der Zeitsdrrift,Recht in Ost und West,, 1963 S. 1

5) Vgl. Conrad: a. a. O., S. 1

,) Ebd. s. 1

2)

8)

r)
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ALR - vor. 1794) übernommen wurde, Die Teilung des Eigentums hatte zur Folge,

daß sowohl Ober- als audr Untereigentümer kein Vollredrt besaßen und daher das

Redrt des einen durdr das des anderen eingesdrränkt wurde. Durd-r die allmählidre
Erstarkung des Standes der Untereigentümer konnten die Sdrranken des Ober-
eigentums immer mehr zurüd<gedrängt werden, bis sdrließlidr im wesentlidren nur
nodr das Zinsredrt für den Obereigentümer übrig blieb. Die Emanzipation der
Untereigentümer fand eine Stütze in der Lehre vom Eigentum des wiedererwad-rten
römisdren Redrts. Das Recht der Untereigentümer rüd<te zur absffakten Reinheit
des römisdren dominium empor. ?)

Im ALR von 1794, das sidr zwar noch zu der feudal-ständi§dren Eigentums'
ordnung bekannte, ist neben dem dominium directum et utile das Eigentum als un-
besd-rränktes Recht normiert worden: ,,Eigentümer heißt derjenige, weldrer befugt
ist, über die Substanz einer Sadre oder eines Redrtes mit Ausschließung Anderer, aus

eigener Madrt durdr sidr selbst oder einen Dritten, zu verfügen (l 8 § 1)". Die Be-

sdrränkungen dieses individualisierten Privateigentums ergeben sidr aus mehreren
Vorsdrriften des ALR, so z. B. aus § 26: ,,Jeder Gebraudr des Eigentums ist daher
edaubt und rechtmäßig, durdr weldren weder wohlerworbene Redrte eines Andern
gekränkt, nodr die in den Gesetzen des Staates vorgesdrriebenen Sdrranken über-
schritten werden" und aus § 74 der Einleitung' ,,Einzelne Redrte und Vorteile der
Mitglieder des Staates müssen den Rechten und Pflidrten zur Beförderung des ge-

meinsdraftlidren §7ohles, wenn zwischen beiden ein wirklidrer Vidersprucft (Kolli-
sion) eintritt, nadrstehen", der allgemein die ,,Sozialbindung" des Eigentums

statuiert.

,,De neue, revolutionäre Epoche in der Entwidclung des Eigentums wurde durdr die
Eigentumslehre des Naturredrtes der Aufklärung im 18. Jahrhundert eingeleitet.
Das Eigentum ersdreint jetzt nidrt mehr in der ursprünglidren Besdrränkung auf
das Sadrenredrt, sondern als ein sidr aus der Freiheit und Zwed<bestimmung des

Mensdren ergebendes Redrt, mit seinen Cütern zur Entfaltung der eigenen Krilfte
und zur Erreidrung des menschlidren Zieles der irdisdren Glüd<seligkeit nadr Belie-

ben zu verfahren".s) Die bedeutendsten §Tegbereiter dieser Entwiddung waren
Rousseau und Montesquieu, deren. I-ehren sidr in den Mensdren- und Bärger-
redrten sowie in den Verfassungen der Französisdren Revolution widerspiegeln. In
der Erklärung der Mensdren- und Bürgerredrte wird das Eigentum als ein ,,natür-
lidres und unveräußerlid-res Redrt des Mensdren" gleichrangig neben das Redrt auf
Freiheit und auf Leben gestellt.

Der Versudr der Jakobiner unter Robespieme, das Eigentum an Grund und Boden

entgegen der Erklärung der Mensdren- und Bürgerredrte nidrt mehr als Crundredrt,
sond,ern ,,in funktioneller Abhängigkeit von den natürlidren Grundredrr.r" o) auf-

zufassen, was auf ein ,,gemeinsdraftlidres Eigentum der Gesellsdraft" 10) hinzielte,
sdreiterte endgültig mit der Hinridrtung Robespierres.

Vgl.Hedemann: §actrenrecht des Bürgerlichen Gesetzbudres,3. Aufl., Verlag Walter de Gruyter &

Co., Berlin 1960, S. 103

Conrad: a. a. O., S. 2

Negro, Franco: Das Eigentum, Geschichte und Zukunft, Versuch eines Uberblidrs, C. H. Bedc'sdre

Verlagsbudrhandlung, München und Berlin 1963, S. 71

Ebd. s. 72

,)

8)

0)

,o)
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Der §[eg war danadr frei für ein von allen ständisd'ren Sdrranken des Feudalismus
befreites Eigentuin liberaler und individualistischer Prägung, das in dieser Form
dann audr in die Zivilgesetzgebung Frankreidrs eingegangen ist und Vorbild war
für die Kodiffkationen vieler europäisöer Staaten. Dieser liberalistisdre Eigentums-
begriff wird - trotz der ursprünglidren Bestrebungen der Jakobiner unter
Robespierre - als der ,,jakobinisdre Eigentumsbegriff" bezeidrnet.

Der neue Eigentumsbegrilf beeinflußte die Reform in Preußen, die mit dem ,,Edikt
ber. den edeidrterten Besitz und den freien Cebrauch des Grundeigentums sowie
die persönlidren Verhältnisse der Landbewohner vom 9. Oktober 1807" begann
und die durdr das ,,Gesetz betr. die Ablösung der Reallasten und die Regulierung
der gutsherrlidren und bäuerlidren Verhältnisse vom 2. März 1850" ihren Absdrluß
fand. Das Ergebnis dieser Reform war

die Befreiung der erbuntertänigen Bauern,

die Freiheit des Grundstüd<sverkehrs,

die Aufhebung des Bewirtsdraftungszwanges,

die Beseitigung des Obereigentums (Ober- und Untereigentum durften nidrt mehr
begründet werden) und

die Beseitigung der öIfentlidr-redrtlichen Befugnisse aus dem Eigentum.

Die Verfassungen des 19. Jahrhunderts garantierten entspred-rend den Auffassungen
und Bestrebungen des bürgerlidren Liberalismus das Eigentum wie die Freiheit
(2. B. die Frankfurter Reidisverfassung, Art. 164: Das Eigentum ist unverletzlich;
Art. 138: Die Freiheit der Person ist unverletzlid,; bez. weiterer Beispiele s. Con-
rad: a. a. O., S. 4).

Die Frage nadr den Sdrranken des Privateigentums im Zeitalter des Frühkonstitu-
tionalismus ist unter dem jeweiligen Aspekt der naturgegebenen Spannung zwisdren
den Interessen des einzelnen und denen der Allgemeinheit beurteilt worden. Die
Antworten lagen zwischen den extremen Auffassungen vofl der ,,\7illkür des Eigen-
tümers" und der ,,Verneinung des Eigentums". Im ersten Entwurf des BGB hieß es

nodr, ,, . . . nadr §7illkür mit der Sadre verfahren" (§ 848), was dann in der Bera-
tung im Reidrstag in ,, ...Belieben. : ." (S 903) abgesdrwächt worden ist. Die Auf-
fassung des Anarchisten Proudhon gipfelte 1840 in der Behauptung, ,,La propri6td
c'est le vol", was mit ,,Eigentum ist Debstahl" übersetzt werden kann.

Die liberale Eigentumsauffassung fand audr im BGB ihren Niederschlag. Das BGB
kennt einen einheitlidren Eigentumsbegriff (s 903: Der Eigentümer einer Sadre kann,
soweit nidlt das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sadre nadr Be-
lieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausscfiließen); dieser Begriff gilt
für beweglidre Sadren (Fahrnis) und Grundstüd<e gleichermaßen. Im übrigen wer-
den jedodr beweglidre Sachen und Grundsttid<e grundsätzlidr anders behandelt
(Erwerb und Verlust des Eigentums, Sonderbestimmungen für Grundstüd<e in
§§ 905 ff. BGB); diese Regelung hat ihre §Turzeln im germanisdr-deutsdren Redrt.

Das Eigenturn ist wie sämtlidle Sadrenredrte ein absolutes Redrt, d. h. es wirkt
gegen jedermann. Anders als im Sdruldredrt, in dem nur eine Beziehung zwisdren
Gläubiger und Sdruldner besteht, ist das Eigentum von jedermann zu beadrten und
zu respektieren.
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§ 903 BGB enthält allerdings weder eine Deffnition des Eigentums nodr eine Auf-
zählung des Eigentumsinhalts, §ondern lediglidr eine allgemeine Besdueibung der
Befugnisse des Eigentümers.

Der bürgedidr-redrtlidre Begriff des Eigentums, wie er sidr aus § 903 BGB ergibt, ist
der Substanz nadr auf Sadren besdrränkt (Der Eigentümer einer Sache..., mit
der Sache nad, Belieben verfahren...). Nadr § 90 BGB sind Sadren nurkörper-
Iid're Cegenstände, und nur diese können Objekte des Eigentums und im Prinzip
audr der anderen sadrenredrtlidren Figuren - bei Grundstüd<en das Erbbauredrt,
die Dienstbarkeiten, die Vormerkung, das dingl. Vorkaufsredrt, die Reallast und die
Grundpfandredrte - sein.

Das Eigentum gewährt dem RedTtsinhaber die volle Sadrhersdra,ft mit allen Befug-
nissen, die nadr der Redrtsordnung zulässig sind. Hierzu gehören die red'rtlidre und
tatsädrlidre - und damit audr die wirtschaftlidre - Verfügungsmacht (positive §7ir-
kung des Eigenrums) sowie der grundsätzliche Ausschluß fremder Einwirkungen
(negative §flirkung des Eigentums).

Bonczekll) gliedert das Eigentumsredrt in

die Erwerbsfreiheit - das Redrt zum Besitz, zur Vererbung und Veräußerung,
das RedTt zur Beleihung - und

die Verfügungsfreiheit - das Redrt zur Benutzung, zum Gebraudren, das Redrt
zurn Verbieten gegenüber anderen

mit dem Ziel, die Erwerbsfreiheit unverändert zu lassen, jedodr die Anwendung der
Verfügungsfreiheit oder ihre Begrenzung unter dem Aspekt der Sozialbindung neu
abzuste&en.

Die aus den Befugnissen des Eigentümers
faltigen Einschränkungen unterworfen (. .

Dritter entgegenstehen. . . § 903 BGB)'

1. Auf dem Gebiet des bürgerlidren Redrts gelten vor allem die Einsdrränkungen
nadr dem Nadrbarredrt des BGB (§§ 906 ff.) und die diese Vorsdrriften ergän-
zenden landesredrtlidren Regelungen (in Niedersadrsen das Nieders. Nadrbar-
redrtsgesetz vom 31. 3.1967 - Nds. GVBI. S.91).

2. Der Inhalt des Eigentums wird in zunehmendem Maße durdr Bestimmungen
öfientlidr-redrtlidrer Art geprägt, die sidr weit gravierender auswirken können
als die Einsdrränkungen nadr dem bürgedidren Redrt. Die öffentlidr-redrtlidr
begründeten Eingriffsmöglidrkeiten sind derart vielfältig, daß an dieser Stelle
nur einige Materien genannt werden sollen, die als Grundlagen für möglid,e
Eingrilfe in Betradrt kommen'

Natursdrutz,
Ersdrließung von Bodensdrätzen,

resultierende Madrtstellung ist mannig-
. soweit nicht das Gesetz oder Rechie

städtisdren Bodenredrts, Veröffentlidrungen der Akademie für
Abhandlungen Band 61, Gebrüder Jänedre Verlag, Hannover

t') Vgl. Ernst-Bonczek: Zur Reform des
Raumforsdrung und Landesplanung,
1971, S. 66 f.
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Raumordnung und Landesplanung,

Bauleitplanung,

Ersdrließung,

Bodenordnung und

Enteignung als ,,ultima ratio" des Bodenredrts.

Sdrließlidr sind audr nodr die nadr den Vermessungs- und Katastergesetzen der
I;änder - in Niedersadtsen nadr dem Vermessungs- und Katastergesetz v. 8. 1 1.

1961 (Nds. GVBI. S. 319) - zulässigen Eingriffsmöglid-rkeiten von Bedeutung vor
allem für die Vermessungs- und Katasterverwaltungen.

Der sadrenredrtlidre Eigentumsbegriff im § 903 BGB ist audr durch die jüngste, das

Bodenredrt verändernde Kodiftkation, nämlidr das Städtebauförderungsgesetz, in
seiner formalen Gültigkeit nidlt berührt worden. Nadr Nell-Breuning hängt die
Nutzung des Bodens, ,,wie es im Hinblid< auf ein gedeihlidres Zusammenleben in der
Gemeinsdraft erforderlidr ist, nidrt allein, ja nid-rt einmal entsdreidend von den
sadrenred,tlid'ren Redrtsftguren ab, die von der Redttsordnung zur Verfügung ge-

stellt werdeni sie bestimmt sidr maßgeblidr nadr dem Gesamttenor des öffentlidren
Redrts, von dem die Privatrechtsordnung überwölbt wird".12)

In erster Linie kommen hier die Verfassungsbestimmungen über die Sozialbindung
des Eigentums in Frage. Es sind aber u. a. au{ Grundsätze und Vorsdrriften aus

dem Steuer-, \Tirtsdrafts- und Arbeitsredrt erheblich.

Daß jedodr die Gestaltung des Privateigentums durdr ö{Ientlich-redrtlidre Ordnungs-
maßnahmen nidrt nur zu einer Sdrmälerung des Privateigentums zugunsten der All-
gemeinheit geführt hat, ist auf dem Gebiet der Planung evident geworden. Im mo-
dernen Bauplanungsrechthat sidr von den ersten Ansätzen einer hoheitlidren Boden-

planung, nämlidr der Straßenplanung auf Crund der baupolizeilidren Generalklausel
des § 66 I 8 preuß. ALR ls) und des preuß. Fludrtliniengesetzes vom 2.7 . 187 5 , konti'
nuierlidr eine Entwid<hrng zur totalen Bodennutzungsplanung vollzogen, für die das

Bundesbaugesetz und künftig audr das dieses Gesetz ergänzende Städtebauförde-
rungsgesetz die Grundlagen bilden.

Nadr § I Abs. 3 BBauG sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung und
Landesplanung anzupassen. Der gemeindlid'ren Planung wird damit ein bestimmter
Rahmen vorgegeben, der sidr aus überörtlidren Gesidrtspunkten ergibt. Innerhalb
dieses Rahmens steht den Gemeinden die uneingesdrränkte Planungshoheit zu. Die
Anpassungspflidrt der Gemeinden wird bei den Genehmigungen der Bauleitpläne
nad'r §§ 6 und 11 BBauG überwadrt.

Der Grundsatz der Baufreiheit, der mit der individualistisdr-liberalistisdren Eigen-
tumsauffassung korrelierte und der seine Stütze in der Norm des § 55 I8 ALRII)
fand, ist durdr das jeweils geltende Planungsrecht tatsädrlidr sukzessive einge-
sdrränkt worden,.

Nell-Breuning in Dreier, Wilhelm: Raumordnung als Bodeneigentums- und Bodennutzungsreform,
1. Aufl., Verlag J. P. Badrem in Köln, 1968, S. 112

§ 66 I 8: Dodr soll zum Sdtaden oder Unsidterheit des gemeinen Wesens und zur Verunstaltung der
Städte und öffentlidren Plätze kein Bau und keine Veränderung vorgnommen werden.
§ 65 I 8: In der Regel ist jeder Eigentümer, seinen Grund und Boden mit Gebäuden zu besetzen
oder ein Gebäude zu ändern, wohl befugt.

,r)

,t)

tn)

6t



,,Die baulidre Nutzung eines Grundstüd<s gehört zum \7esen des Grundeigentums.
Die Ausübung dieser Befugnis ist aber durdr die dem Eigentum innewohnende
soziale Gebundenheit besdrränkt. Der Grundsatz der allgemeinen Baufreiheit be-
steht nidrt mehr . . ." Diese Feststellung enthält das ,,\Teinheimer Gutadrten" vom
29. 4. 1952t das im Auftrage des Bundeswohnungsministeriums zur Klärung der
Erfordernisse einer neuen Bau. und Bodengesetzgebung erstattet worden ist.15)

,,Nadr dem BGH ist die Befugnis zum Bauen grundsätzlidr im Grundeigentum ent-
halten, sie besteht aber nur im Rahmen des materiellen Bauredrts. Die Bauredrts-
vorsdrriften stellen daher . . . keine Enteignung dar, sie bestimmen vielmehr die
Grenzen der Bebaubarkeit und konkretisieren damit den Eigentumsinhalt." ro)

Der Eigentümer hat heute ,,nur nodl" die Freiheit, innerhalb der redrtsverbindlidren
Festsetzungen des Bebauungsplans zu disponieren. Substanz und Funktion des

Bodeneigentums werden in erheblidrem Maße durdr die Determinierung der Pla-
nung bestimmt. Nun könnte sidr die Frage stellen, ,,ob die Einbeziehung der durch
die Planungsakte des politisdren Gemeinwesens bewirkten Fremdbestimmung der
Eigentumsnutzung in den Eigentumsinhalt auf eine Verfremdung des Privateigen-,
tums und womöglidr auf eine gegen den §Tesensgehalt der Eigentumsgarantie ver-
stoßende,kalte Sozialisierung'hinauslaufe".lT) Diese Befürdrtung hat sidr indes als

ebenso unbegründet erwiesen wie die Erwartung, ,,die Bauleitplanung könne als

Ausdrud< eines kommunalen ,Obereigentums' zur teilweisen Verdrängung der
privaten zugunsten einer sozialen politisd'ren Herrscl,aft der Allgemeinheit über den
Boden" rB) führen, bisher nidrt erfüllt worden ist. Die ungesdrmälerte Position des

Grundeigentums erklärt sidr daraus, daß die wirtsdraftlidre und redrtlidre Verfü-
gungsmadrt des Eigentümers durdr die Planung nid'rt angetastet worden ist. Die
Früdrte der ,,bestimmungsgemäßen/ 10) Nutzung fallen aussdrließlidr dem durdr die
Planung,,p,rivilegierten" Eigentümer zu.

,,Neben der Ausübung des Eigentums ist der Nutzen das widrtigste Merkmal des

Eigentums . . . Als Zufallsnutzen kann der Vorteil angesehen werden, der einem
Eigentümer durdr einen Bebauungsplan erwädrst. In einem soldren Falle nutzt der
Eigentümer nid-rt sein Eigentum, sondern zieht den Nutzen aus einer Planungs-

maßnahme." 20)

,,Das wird schon durdr die Tatsadre der Bodenspekulation unterstridren. Die Bo-

denspekulation ist immer Spekulation auf die Planung." 2l) Spekuliert wird auf eine

Qualitätsverbesserung (Ad<erland - !2us1\^r3ltungsland - Rohbauland - bau-
reifes Land) sowie auf die endgültige Festsetzung von Art und Maß der baulidren

Nutzung im Bebauungsplan.

ß) Vgt. Ernst-Bonczek: a' a. O., S' 5t
!i) Westemann, Harry: a. a. O., S. 119
r?) Götz, volkmar: Bauleitplanurg und Eigentum, Alfred Metzner verlag, Frankfurt a. M. und Berlin

1969, S. 50
r8) Ebd. s. 50
tr) Ebd. S. Sl, Götz verwendet diese BezeidxBung, weil damit die Fremdbestimmung am söärfsten

hetrorgehoben wird
4) Konstanzer, J.: Das Dilemma der Bodenordnung, AVN 1967 S. 518

11) cötz: a. a'. O., S. 51
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,,Das Eigentum hat sich unter der Bauleitplanung behauptet und eine neue zusätz-
lidre Dimension ersdrlossen: an Grund und Boden einsdrließlidr der planerisd'ren
Nutzungsbestimmung besteht heute Privateigentum." zz;

Art. 14 Abs. 1 GG enthält die verfassungsredrtlidre Garantie des Eigentums, die sidr
sowohl auf den Bestand des Redrtsinstituts Figentum (lnstirutsgarantie), als audr auf
die individuellen Redrte jedes einzelnen Eigentümers (lndividualgarantie) bezieht.
Daneben gibt es gleichlautende oder entspredrende Regelungen in Landesverfas-
sungen. Diese Vorsdrriften haben im Verhältnis zum Grundgesetz nadr Art. 142 GG
nur insoweit Bedeutung, als sie in Ubereinstimmung mit den Art. 1 bis 18 GG
Grundredrte gewährleisten. Einige Landesverfassungen (Bayern, Hessen, Rhein-
land-Pfalz) statuieren ausdrücklidr die Freiheit, Eigentum zu erwerben. Die Er-
werbsfreiheit ist aber audr nadr dem Grundgesetz nidlt ohne verfassungsrechtlidren
Sdrutz. Die Erwerbsfreiheit ist wie die Vertragsfreiheit Bestandteil unserer \i7irt-

sdrafts" und Sozialordnung. Diese Redrte werden von Art. 2 Abs. 1 GG erfaßt und
fügen sidr so in die Systematik der Grundre&te ein.

Die Sozialbindung des Eigentums ergibt sidr aus dem Grundgesetz

I . durdr die Vorschrift des Art. 14 Abs. 2 ,

,,Eigentum verpflidrtet, sein Gebraud'r soll zugleidr dem §7ohle der Allgemein-
heit dienen" (das §7ort ,,zugleidt" deutet darauf hin, daß aud'r die individuelle
Nutzung der Verfassung entspridrt);

2. indem es in Art. 14 Abs. 1 Satz 2 die Bestimmung von Inhalt und Schranken des
Eigentums vorsdrreibt, den Erlaß einsdrränkender Redrtssätze aber dem ein-
fadren Gesetzgeber überläßt.

Es obliegt also dem Gesetzgeber, den verfassungsredrtlichen Gestaltungsrahmen des
Art. 14 GG auszuschöpfen. Nadr Auffassung des Bundesverfassungsgeridr6ze) sind
beim Grund und Boden die Interessen der Allgemeinheit in weit stärkerem Maße
zur Celtung zu bringen als bei anderen vermögenswerten Redrten, die allerdings
ebenso wie der Grund und Boden den Vorsdrriften des Art. 14 C,G untediegen.

An den Gesetzgeber ist wiederholt eindringlich appelliert worden, mit der Sozial-
bindung des Eigentums an Grund und Boden ernst zu madten. Sc hat der Bundes-
präsident Heinemann anläßlidr der Eröffnung des Deutsd,en Städtetages 1971 in
Mündren gefragt, wann der Gesetzgeber auf dem Gebiet des Bodenredrts endlidr
seine verfassungsmäßige Pflidrt erfülle. Professor Dr. Leibholz, ehem. Ridrter am
Bundesverfassungsgericht, hält die mißbräudrliche Ausübung des Eigentumsredrts
für verfassungswidrig. Der Gesetzgeber habe zu prüfen, inwieweit ofiensidrtlidren
Mißständen durdr eine Anderung der bestehenden Eigentumsinhaltsbestimmungen
begegnet werden könne. Die soziale Bindung des Eigentums an Boden wird audr
von den im Bundestag vertretenen Parteien anerkannt, Differenzen bestehen jedodr
bei der konkreten Ausgestaltung des Bodenredrts.

Dreier weist auf die gewachsenen Bindungen zwisdren Bodeneigentumsordnung und
Gesellsdraftsordnung hin.,,Gesellsdraftspolitisd'r gesehen war die Bodenordnung

Götz: a. a. O., S. 52

Entsdreidung des Bundesverfassungsgerichts vom

,t)
tr) 12. l. 1967 - I BvR 169/63 -
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über Jahrhunderte hinweg Grundlage und Ausdrud< der sozialen Sdridrtung und
standesmäßigen Verfledrtung gewesen" 2a). In unserer Gesellsdraftsordnung hat sidt
sdron längst ein §Tandel vollzogen, der die soziale Komponente akzentuiert und
der sidr für jedermann sidrtbar ausdrüd<t in wadrsenden Sozialhaushalten und in
dem gegenwärtigen Bemühen um Vermögensbildung und Mitbestimmung. Die vom
Liberalismus geprägte Auffassung über das Bodeneigentum, die zwar zum wirt-
sdraftlidren Aufsdrwung im 19. Jahrhundert beigetragen, andererseits aber audr der
Konzentration des Bodeneigentums Vorsdrub geleistet hat, ist von dieser Entwid<-
lung im wesentlidren unberührt geblieben. Es gilt danadr auf dem Gebiet des

Bodenredrts den entsdreidenden Sdrritt zu vollziehen, der durdr den Stand unserer
Gesellsdraftsordnung vorgegeben ist und der im übrigen audr dem Sozialstaats-
prinzip unserer Verfassung entsprädre.

Das Emporsdrnellen der Grundstüd<spreise ist begünstigt worden durch öIfentlidre
Investitionen, die von allen Steuerzahlern ffnanziert worden sind. Die infrasruk-
turellen Maßnahmen der Gemeinde madren ein Grundstüd< erst ,,wertvoll". ,,Nidrts
wird so billig angeboten wie ein Haus ohne Kanalisation, Müllabfuhr, Polizeisdrutz
und Sdrulen in der Nähe. Ein einzeln stehendes Haus ohne diese Vorzüge ist nahezu
unverkäuflidr. Eine Gemeinde, die aus soldren Häusern besteht, wird als abstoßend
empfunden." 25) Die in den Verdidrtungsräumen geforderten Grundstüd<spreise sind
audr unter dem Aspekt, daß öffentlidre Investitionen mit für die Preisbildung ent-
sdreidend waren, weder volkswirtsdraftlid'r nodr gesellsdraftspolitisdr vertretbar. Es

ist audr aus diesem Grunde geboten, die Interessen der Allgemeinheit bei einer
geredrten Bodenordnung in weitaus stärkerem Maße zu berüd<sidrtigen, als das
bisher der Fall war.

Die Auseinandersetzungen, die eine grundlegende Änderung unseres Bodenredrts
zum Gegenstand haben, sind mit der Verkündung des Städtebauförderungsgesetzes,
das am 1. August 1971 in Kraft getreten ist, keineswegs beendet worden. Dieses
Gesetz ist nur ein - \/enn audr bedeutender - Sdrritt in Ridrtung auf ein Boden-
redrt, das den veränderten gesellsdraftlidren Verhältnissen angepaßt ist. Nadr
Dr. Ahrens MdB ist mit diesem Gesetz erstmals der Versudr unternommen worden,
das Eigentum an Grund und Boden aus der Strategie des maximalen Proffts heraus-
zuführen. Der evolutionäre Prozeß zur Erneuerung unseres Bodenredrts dauert an.

Organisationen, Verbände, Politiker, Experten haben ihre Forderungen und Vor-
sdrläge, teils in Ansätzen, teils in extensor bekanntgegeben. Einige davon sollen hier
kurzlrhutert werden.

Die Kommunalisierung des Baubodens ist die am häuffgsten und nadrdrüddidrsten
erhobene Forderung. Den Cemeinden soll das ,,Obereigentum"'versdrafft werden,
während die gegenwärtigen Eigentümer oder Interesseflten in Form eines ,,tlnter'
eigentums" ein Nutzungsredrt erhalten sollen, das auf dem Institut des Erbbau'
redrts aufbaut. Diese Konstruktion, weldre an die im Mittelalter entwid<elte Lehre
vom ,,geteilten Eigentum" erinnert, ist offenbar stark von den sdrwedisdlen Ver'
hältnissen beeinflußt worden. In Sdrweden ist seit der Jahrhundertwende eine ziel-

tn) Dreier: a. a. O., S. 27
t5) Galbraith, John Kenneth: Die

NaÖf., Mündren/Züridr 1968,
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strebige Bodenvorratspolitik betrieben worden. Durdr diese Maßnahmen ist er'
reidlt worden, daß die Gemeinden heute Eigentümer fast aller außerhalb der alten
Stadtzentren gelegenen Flädren sind. An diesen Flädren, die gegen ein am Ertrag
orientiertes Entgelt (Entschädigung) erworben oder expropriiert worden sind, wer-
den Nutzungsredrte, die in etwa uoserem Institut des Erbbauredrts entspredren,
vergeben. Nun könnte in der Bundesrepublik nur so wie in Sdrweden verfahren
werden, daß die in Betradrt kommenden Flädren durdr Kauf oder Enteignung in das

Eigentum der öffentlidren Hand überführt werden. Für den Kauf gilt der Grundsatz
der Vertragsfreiheit. Danadr wäre z. Z. wohl stets der volle Verkehrswert zu zahlen.
Bei Enteignungen, weldre die Voraussetzungen des Art. 14 Abs.3 GG erfüllen
müßten, könnten u. LI. unter dem Verkehrswert liegende Entsd-rädigungen zulässig
sein. Selbst dann, wenn nur Entsdrädigungen in dieser Höhe und nur für Stadtzen-
tren zu zahlen wären, erreidrte der dazu erforderlidre Kapitaleinsatz ein Ausmaß,
das die ffnanziellen Mäglid-rkeiten der öffentlicl,en Hände bei weitem überstiege.

Jede weitere Diskussion des Themas ,,Kommunalisierung" dürfte sidr somit erübri-
gen.

In einem anderen Vorsdrlag wird die Möglidrkeit untersudrt, die sog. Baufreiheit
nidrt mehr mit dem Grund und Boden zu verbinden. De durch Planung oder durdr
Aussidrt auf eine Planung gesdraffene bzw. sidr abzeidrnende Bebaubarkeit eines
Grundsttid<s ist - wie bereits ausgeführt - entsdreidend für das Steigen der Boden-
preise. Die dem Bodeneigeritum immanente Befugnis zum Bauen und das zulässige
Bauvolumen sind maßgebend für den §7ert des Grundstüd<s. Nadr dem Vorsdrlag
soll diese Befugnis nicht mehr dem Eigentümer zustehen, sondern sie soll ihm vom
Staat ausdrüddidr vediehen werden. Diese Konzeption ftndet eine Parallele darin,
daß z. B. mandre Mineralien audr von dem Verfügungsred'rt des Grundstüd<seigen-
tümers ausgesdrlossen sind. Das Ziel des Vorsdrlags ist der Abbau des den Grund-
städ<seigentümern zufallenden Planungsgewinns und damit die Verhinderung zu-
mindest aber das Abbremsen der sprunghaften Preissteigerungen. Die Durdrsetzung
des Vorsdrlags in dieser Form mag allerdings zweifelhaft sein, wenngleidr wohl
davon ausgegangen werden kann, daß die Redrtspredrung eine derartige Regelung
als Sozialbindung und nicht als Enteignung werten wird. Eine andere Frage ist, ob
die Grundstticke, denen das Redrt.zum Bebauen verliehen werden kann, im Hinblid<
auf ihre Nutzungsmöglidrkeiten und bei dem knappen Angebot nidrt dodr zu er-
höhten Preisen gehandelt werden, und so der beabsidrtigte Effekt, nämlid'r fallende
Bodenpreise, tatsädllidr wieder aufgehoben werden könnte.

In der Diskussion über ein neues Bodenredrt nimmt die Erörterung steuerredrtlidrer
Maßnahmen einen breiten Raum ein. Ubereinstimmung besteht insofern, als ,,flan-
kierende Steuermaßnahmen" zur Ergänzung einer bodenredrtlichen lösung allge-
mein für erforderlidr gehalten werden. Um die Bodenwertzuwadlssteuer ist es still
geworden. Veräußerungsgewinne bei dem Verkauf von Grundstüd<en werden nadr
Inkrafttreten des Zweiten Steueränderungsgesetzes vom 10. August 1971 (BGBI. I
S. 1266) steuerredrtlidr bei sämtlidren Grundstüd<en erfaßt, die zu einem Betriebs-
vermögen gehören; diese Regelung gilt aber nidrt für Grundstücke eines Privatver-
mögens. Mit den Vorsd,lägen, weldre die Beibehaltung und den Ausbau der Grund-
steuer (Objeksteuer) sowie allgemein die steuerlidre Abs&öpfung der Gewinne bei
Bodenveräußerungen vorsehen, wird man sidr nodr auseinanderzusetzen haben.
Auf dem Programm der Bundesregierung steht als nädrster Punkt die Reform der
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Grundsteuer, der Erbsdraftsteuer und der Vermögensteuer, die allesamt von dem

Einheitswert abhängig sind.

Nadr den Plänen des Bundesministeriums für Städtebau und \[ohnungswesen ist
eine grundlegende Novellierung des Bundesbaugesetzes vorgesehen, die sidr jedodr

- wie wiederholt erklärt worden ist - nicht mehr in dieser Legislaturperiode ver-
wirklidren lassen wird. Bundeswohnungsbauminister Lauritzen hält es für erforder-
lidr, das neue Bodenredrt des Städtebauförderungsgesetzes auf das Bundesbau-
gesetz zu übertragen, damit es nicht zweierlei Redrt gebe, eines in den fä,rmlidr fest-
gelegten Sanierungs- und Entwid<lungsgebieten und das andere in den übrigen
Baugebieten. Aus berufenem Munde ist damit gesagt worden, was die Kritiker des

Städtebauförderungsgesetzes befürdrtet snd die Befürworter dieses Gesetzes er\war-

tet haben. Von den bodenredrtlidten Instrumenten, d.e in das Bundesbaugesetz

übertragen werden sollen, sind ausdrüd<lidr genannt worden: Baugebot, Moderni-
sierungsgebot, Abbrudrgebot und vereinfadrtes Enteignungsverfahren. Dieser Kata'
Iog wäre unvollständig ohne eine dem § 23 Städtebauförderungsgesetz entspre-
drende Regelung, weldre die Absdröpfung des rü(/ertzuwachses bezwedct, der aus-

sdrließlidr auf eine Planung oder Maßnahme der öffentlidren Hand zurüdczufähren
ist. Im Prinzip werden dadurdr die Baugrundstüd<e zunäd-rst nidtt billiger, es ist
jedbdr zu erwarten, daß hiermit und mit flankierenden Maßnahmen auf dem Gebiet
des Steuerredrts eine dämpfende \Tirkung auf die Kaufpreise erzielt werden kann.

In dem Städtebauberidrt 1970 der Bundesregierung wird im Ersten Teil Abs&n. III
Nr..1 .1 dargelegt, daß der für städtebaulidre Zwed<e benötigte Boden ein §7irt-
sdraftsgut eigener Art darstelle. Fast 60 v. H. der Bevölkerung der Bundesrepublik
lebten auf ca. 15 v. H. der Flädre des Bundesgebietes. Ein Drittel der Bevölkerung
wohne in den Großstädten, die nur 3 v. H. der Flädre ausmadre . . . Boden in be-
stimmter Lage und mit bestimmter Verwendungsmöglidrkeit werde zu einem knap-
pen §Tirtsd-raftsgut. Er sei vor allen Dingen nidlt beliebig austausdrbar. Es besteht
daher kein Zweifel, daß unser Bodenredrt für diese Siedlungsgebiete reformiert
werden muß und daß diese Reform nidrt mehr lange auf sidr warten lassen darf.
§7ie dringend dieses Problem einer endgültigen lösung bedarf, mag audr das

unterstreidren, was Konrad Adenauer als Oberbürgermeister von Köln in den
zwanziger Jahren hierzu gesagt hat:

,,§[ir sind die erste deutsche Generation, die Großstadtleben wirklidr durdrlebt hat.
Das Ergebnis kennen Sie alle. §7ir leiden nad-r meiner tiefsten Uberzeugung in der
I{auptsadre in unserem Volk an der falsdren Bodenpolitik der vergangenen Jahr-
zehnie. Idr betradrte diese falsdre Bodenpolitik als die Hauptquelle aller physisdren

und psydrisdren Entartungsersd-reinungen, unter denen wir leiden . . . Die boden-
reformerisdren Fragen sind nadt meiner Uberzeugung Fragen der hödrsten Sitt'
lidlkeit." 26)

28) s. Vogel: a. a. O., S. 14
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Führungsaufgaben und modernes Management
in der Verwaltung

Beridrte über Aus- und Fortbildungsmaßnahmen

Von Vermessungsdirektor Dr.-lng' E. Haupt mit B€iträgeri

von Vermessungsrat Möl I eri n g und Vermessungsamtmann N eus e,

Regierung Hildesheim

l. Einleitung

In der zweiten Staatsprüfung ist den Vermessungsreferendaren öfters die Frage

gestellt worden, wo siä heute die Aufgaben des höheren Dienstes in der Vermes-

i.rrgsue.waltung - speziell beim Katasteramt - sähen. Der Aufgabenkatalog be-

ginit in aller Regel mil Führungs- und Organisationsaufgabe-n, Planung und Manage-

äent. Bei der nächfolg"nden Erörterung-dieser Probleme folgt dann ebenso rege]-

mäßig die Feststellun!, daß sie währenä ihrer Ausbildung sowohl- an der TU als

audrlm Referendardienst über diese Fragen viel zu wenig gehört hätten und vor-

nehmlich auf Literaturstudium angewiesen wären.

Im folgenden soll darüber beridrtet werden, weldre \7ege die Niedersädrsisdre Ver-

rn.rruigr- und Katasterverwaltung besdrritten hat, um diesem Mangel abzuhelfen.

2. Ausbildung der Vermessungsreferendare

Zunädrst ist die Frage zu erörtern, ob Führungsaufgaben und Managementtedrniken

nidrt bereits an deiUniversität gelehrt werden sollten. Verfasser ist der Meinung,

daß dort nur Grundlagenwisserl z. B. auf den Gebieten der Betriebswirtsdraft,

Psydrologie, Netzplantedrnik etc. vermittelt werden kann. Der eigentlidre, hier an-

g"rp.odrän. Probiemkreis entzieht sidr dem Hodrsdrulbereidr, weil hierzu prak-

äsdre Erfahrungen sowie Vergleicfis- und Anwendungsmöglidrkeiten nötig sind.

Erst aus den Erfolgsedebnissin bzw. Nad<ensdrlägen bei der Anwendung_ des

theoretisdr erarbeiteien Grundwissens auf den Upgang mit Mensdren versdriedener

Vorbildung, beim Einsatz von Meßgehilfen, Verhandlungen mit den Grundstüd<s-

eigentümein, aber auch beim Verhalten gegenüber Vorgesetzten kaln man Füh-

rungsaufgaben lernen. Entspredrend lassen sidr Management- und Organisations-

te&niken nur ridrtig verstehen, wenn man die theoretisdr erarbeiteten Modelle mit
der Verwaltungswirklidrkeit bei verschiedenen Behörden vergleidrt.

Dese Möghdrkeiten werden dem Führungsnadrwudrs der Verwaltung erstmalig
während der Referendarzeit geboten.

In der Praxis von Verwaltung und §Tirtschaft begegnet man vielfadr dem Einwurf,
daß Mensdrenführung nidrt erlernbar sei, sie müsse ,,angeboren sein". Sicherlidr
liegt darin ein wahrer Kern; daraus aber die Folgerung zu zieherl, daß man deshalb

"rf di.r.n Gebieten nidrts tun könne, ersdreint doch zu einfach. Das notwendige

,,Handwerkszeug", die Führungs- und Organisationstechniken lassen sidr sehr

wohl erlernen.
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\/ie die Erfahrung gezeigt hat - vergl. vorstehende Einleitung -, reidrt hierfür die

Ausbildung bei direinzelnen Dienststellen nidrt aus, weil sie notwendigerweise auf

die fadrlidre Untervyeisung ausgeridrtet ist. Als beste Lösung hat sich die semina-

ristisdre Ausbildung in besonderen Kursen erwiesen.

In Niedersadrsen sind dazu zwei Kurse eingeridrtet worden.

Die Landesverwaltung führt für die Referendare der Sonderverwaltungen ein Ver-
waltungsseminar von etwa 4-6 §7'ochen Dauer durch, bei dem u. a. die Grund'
kenntnisse über Führungs- und Organisationsaufgaben aus allgemeiner Sidlt ver-

mittelt werden.

Die Vermessungs- und Katasterverwaltung hat darüber hinaus Unterweisungs-
gemeinsdraften iingerichtet, in denen die Vermessungsreferendare monatlidr einmal

iur"-."rrg.rogen werden. Neben übergeordneten facilichen Gesichtspunkten wird
der Sd.rwerpunkt hierbei auf die Unterrid,tung und Diskussion von Managements-,
Führungs- und Organisationstedrniken aus fadrlidrer Sicht gelegt.

Als Beispiel sei eine Themenauswahl aus der Unterweisungsgemeinsdraft Hildes-
heim während des letzten §/interhalbjahres angeführt,

Mensdrenführung, Verhandlungsführung, moderner Führungsstil,

Die neuen Managementted-rniken,

Netzplantedrnik,
Grundzüge der Organisation in Verwaltung und §Tirtsdraft,

Organisations- und Cesdräftsverteilungsplan für ein Katasteramt,

Organisation des inneren Dienstbetriebes bei einem Katasteramt'

Gebiets- und Verwalttrngsreform in den deutsd-ren Ländern.

Der erarbeitete Stoff wurde in Rollenspielen vertieft; erwähnt sei hier ein Rund-
gesprädr' Die oktimale Zeiteinteilung des Managers, u. a.

Die Erfahrungen sind sehr positiv, die Referendare gehen begeistert mit. Das Pro-

blem liegt vornehmlich darin, die Stofftille in den Griff zu bekommen. In der sehr

umfangreidren Literatur - vergl. u. a. Hinweise bzw. Quellenverzeidrnisse in [1],
t2l, t3], [4] - ffndet man zu diesen Themen sehr viel Allgemeinplätze und ,,bla, bla"
bzw. Spezialfälle aus der §Tirtsdraft, die auf die Verwaltung nicht zutreffen. Für den

Autodidakten ist es fast unmöglich, die Spreu vom \Teizen zu trennen'

Daraus ergibt sidr das Kernproblem, \Ver unterridrtet die Unterridrter?

3. Fortbildung der leitenden Beamten

Zunädrst erhebt sidr die Frage, wer am zwed<mäßigsten unterricfitet' Diese Frage

gewinnt durdr die drronische Arbeitsüberlastung und den Personalmangel der Ver-

waltung besonderes Gewidrt.

Hierzu seien folgende Uberlegungen angestellt,

1. Mensdtenführung, Verhandlungsführung, organisatorisd,e Maßnahmen etc.

setzen praktische *fahrungen voraus. Hierfür gilt ganz besonders die Erkennt-

nis, dai! man aus Fehlern am meisten lernen kann. Damit ersdreinen leitende
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Beamte, die in der Verwalrungspraxis stehen, am geeignetsten für die Aus-
bildung, wenn sie sidr das notwendige theoretisdre Rüstzeug erarbeiten. Verfas'
ser hält wenig von Ausbildungsspezialisten, die aus der Linienfunktion heraus-
gelöst sind, weil sie sehr sdrnell praxisfremd werden. Nur durch die täglidre
Konfrontation mit Führungs- und Organisationsaufgaben wird der Ausbilder in
die Lage versetzt, überzeugend zu unterridrten.

Das Problem, woher die leitenden Beamten die Zeit für diese zusätzlidre Auf-
gabe nehmen sollen, wird durch die Umstellung auf den modernen Führungs-
stil erheblidre entsdrärft. Die Lösung heißt, Delegation von weniger widrtigen
Aufgaben und Konzentration auf die eigentlicfien Führungsaufgaben, die Höhn
in klassisdrer Kürze so formuliert hat: ,,Führen, Planen, an die Zukunft des

Unternehmens denken". [7]

2. Moderne Managementmethoden, kooperativer Führungsstil, organisatorisdre
Anderungen etc. müssen von oben nach unten in die Verwaltung hineingetragen

werden. Umgekehrt können die besten Ideen am Unverständnis der Vorgesetz-
ten scheitern. (Ein Vorwurf, den der akademische Nachwuchs gerade der Ver-
waltungshierardrie gegenüber oft erhebt.) Daraus folgt, daß die Fortbildung
primär bei den leitenden Beamten ansetzen muß.

Das Angebot an derartigen Fortbildungslehrgängen ist nodr etwas spärlich, aber es

wird dodr sdron einiges geboten. Man muß es nur wahrnehmen.

Im folgenden soll über einige Fortbildungstagungen beridrtet werden, an denen

leitende Beamte der Vermessungs- und Katasterverwaltung beim Regierungspräsi-
denten Hildesheim teilgenommen haben.

3.1 Die Delegation von Verantwortung als Führungs- und Organisationsprinzip
der öffentlidren Verwaltung

Colloquien für Spitzenkräfte der öfientlid'ren Verwalmng an der Akademie für Fütr-

rungskräfte der §Tirtsdraft in Bad Harzburg.
Berichterstatter: Vermessungsdirektor Dr.-lng. E. Hauptr Regierung Hildesheim

Verfasser hatte Gelegenheit, am Grundseminar vom 3.-5. 12. 1970 und am 1. Fort-
setzungsseminar vom 18.-20. ?. 1971 teilzunehmen.

Das zentrale Thema beider Seminare war die Erläuterung und Diskussion eines
modernen Führungs- und Organisationssystems - des sog. ,,Harzburger Modells"

- als Alternative zum überkommenen autoritären Führungsstil. Dieser moderne
Führungsstil, der audr als ,,Führung im Mitarbeiterverhältnis" bezeidrnet wird,
beruht auf dem Prinzip der Delegation von Verantwortung und beinhaltet koopera-
tive Führungsformen.

Im Grundseminar entwid<elte Prof. Höhn, der Leiter der Akademie, zunädrst die
historisdr-soziologisd-ren Grundlagen des Führungsstils in Verwaltung und §7irt-
sdraft. Ausgehend vom autoritären Führungsstil der souveränen Herrsdrer und des
Militärs zeigte er die Modiftkation zur patriardralisdren Führung (,,alles für den
Arbeiter, aber nidrts durdr ihn") und zur handwerksm.eisterlichen Führung (,,der
Vorgeseizte kann und übersieht alles, alles geht über seinen Sdrreibtisdr") auf. Diese
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Führu+gssysteme haben sich bis in die Neuzeit bei kleinen Betrieben und Behör-

den gehalten.

Der Einbrudr in diese gesdrlossenen Systeme erfolgte seit dem zweiten §Teltkrieg

durch

1. die Größe der Unternehmen - der Chef kann nidrt mehr alles selber madren
und übersehen - 5ewlg

2. den Einsatz von Spezialisten infolge der immer komplizierter werdenden Tedr-
nologien und Vermehrung der Aufgabön.

Auf Grund umfassender Erfahrungen in der §Tirtsdraft hat Höhn hierfür die ,,Füh-
rung im Mitarbeiterverhältnis" entwid<elt. Sie verlangt einen neuen Typ des Vor-
gesetzten und Mitarbeiters. Ihr Kernstüd< ist die Delegation von Aufgaben, Kompe-
tenzen und Verantwortung. Sie setzt vorausr daß bestimmte, in sid'r klar abgegrenzte
Aufgabenbereidre mit den dazugehörigen Kompetenzen gesdraffen werden, in
denen der Mitarbeiter selbständighandelt und ents ch eid et und für sein Vor-
gehen vo.ll verantwortlidr ist (also z. B. audr untersdrreiben kann). Damit unter-
sdreidet sie sidr grundsätzlidr von der Ubertragung von Arbeit im traditionellen
Sinne, bei der der Vorgesetzte weiterhin die Verantwortung trägt, die notwendigen
Entsd'reidungen trifft und maßgeblidr in den Arbeitsablauf eingreift.

Im Harzburger Modell hat außer dem obersten Chef jeder Bedienstete eine Doppel-
funktion'

die Linienfunktion, als Vorgesetzter der ihm unterstellten Mitarbeiter und

die Stabsfunktion, als Mitarbeiter und Berater seines Vorgesetzten.

Daraus ergeben sid-r zwei Arten von Verantwortung:

der Mitarbeiter trägt die Handlungsverantwortungl

der Vorgesetzte uäBt die Führungsverantwortung.

Um das System praktikabel zu madren, ist ein umfassendes Instrumentarium ent-
wid<elt worden. Stidrwortartig seien hierzu genannt:

Dienstaufsidrt, Fadraufsicht und Ergebniskontrolle als Führungsmittel des

Vorgesetzten, [5]
die interne Information und ihre neuen Aufgaben,

Stabsarbeit und die Regeln für die Zusammenarbeit zwisdren Stab und Linie,

Mitarbeitergesprädr, Rundgesprädr, Dienstbespredrung - ihre Ziele und
Tedrniken.

Eine Kurzzusammenfassung des Harzburger Modetls gibt Höhn ;n [6]' Darin sind

weitere Literaturhinweise für die Vertiefung der einzelnen Problemkreise angegeben.

Im 1. Fortsetzungsseminar wurden einige integrale Bestandteile des Harzburger
Modells in Vortrag und praktisdren Ubungen vertieft. Stidrwortartig seien erwähnt:

die Stellenbesdrreibung,

die allgemeine Führungsanweisung,

Grundlagen und Tedrnik der Information,

das Rundgespräch.
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Die in der Verwaltung üblidren Organisations- (Gliederungs-) und Gesdräftsvertei-
lungspläne teilen Vorgesetzten und Mitarbeitern Aufgabenbereidre zu. Sie sagen

wenig über die Kompetenzen, Verantwortung und die Entscheidungsbefugnisse der
Bediensteten aus. Ein Kennzeichen hierfür ist, daß die Untersdrriftsbefugnis in der
Regel gesondert festgelegt wird und daß der Vorgesetzte jederzeit das Redrt hat,
Aufgaben seiner Sadrbearbeiter an sidr zu ziehen.

Die Stellenbesdrreibung regelt demgegenüber Aufgaben, Kompetenzen und Ver-
antwortung jedes Bediensteten abschließend.

Im Rahmen einer Ubung mußte jeder Lehrgangsteilnehmer in Bad Harzburg eine
Stellenbesdrreibung seines Dienstpostens anfertigen. Allen Teilnehmern bereitete
dabei der Absdrnitt ,,Aufgabenbereich" große Sd-rwierigkeiten. Anzugeben war, für
weldre fadrlichen Aufgaben der Stelleninhaber selbständige Entsdreidungsbefugnis
in Unienfunktion hat. Die Schwierigkeiten ergaben sidr u. a.

aus Zustimmungsvorbehalten vorgesetzter Dienststellen,

aus unbestimmten Begriffen - z. B. heißt es in der Geschäftsordnung der
Regierungspräsidenten: Die Abteilungsleiter zeichnen ... Beridrte an oberste
Landesbehörden, die sidr auf Vorgänge ohne größere sachlidre oder politisdre
Bedeutung beziehen oder routinemäßig zu erstatten sind, soweit nidrt die
Dezernenten zur Zeid'nung berechtigt sind. -
aus dem Prinzip des innerbehördlidren Mandats; z. B. untersdlreibt ein Dezer-
nent beim Regierungspräsidenten die nach außen gehenden Sdrriftstüd<e grund-
sätzlidr ,,im Auftrage", er übt damit eine fremde Zuständigkeit aus.

Zusammenfassend sieht Verfasser den \7ert der beiden Seminare darin, daß hier
ein in sid, gesdrlossenes System des modernen Führungsstils als Alternative zum
überholten autoritären System angeboten wird. Außerdem bekommt der Praktiker
erstmalig audr das Instrumentarium an die Hand, um die Methode zu realisieren.
Damit untersd-reidet sie sidr grundlegend von der vielfältigen Literatur über moder-
nes Management und kooperativen Führungsstil, in der vorwiegend Empfehlungen
in Teilbereidren gegeben werden.

Darüber hinaus hat Höhn einen Stufenplan mit allen Details entwid<elt, wie das
Harzburger Modell in die Verwaltung eingeführt werden kann. [4] Darin befaßt er
sidr u. a. auch mit den redrtlidren Bedenken gegen eine Umstellung und zeigt, daß
z. B. die bestehenden Gesdräftsordnungen und die Totalverantwortung des Behör-
denleiters kein Hinderungsgrund zu sein braudren.

Sdrod<ierend wirkte auf die Teilnehmer die historisdr-soziologische Analyse des
Führungsstils in der Verwaltung. (Eine umfassende Darstellung wird in [4 gegeben.)
Der lebhafte §Tidersprudr v<,,r Seiten der Verwaltungspraktiker hatte das Gute, daß
man sidr intensiv und kritisdr mit den Gegebenheiten auseinandersetzte und - viel-
leidrt erstmalig - eingefahrene Geleise und ,,festgefügte Grundsätze" in Frage
stellte.

Selbst wenn man dem Harzburger Modell kritisdr gegenübersteht, wie z. B. die
kommunale Gemeinsdraftsstelle für verwaltungsvereinfad'rung, sind diese Denk-
anstöße ein unsdrätzbarer Gewinn der Fortbildungsveranstaltung.

Exemplarisdr für viele andere Beispiele sei hier die Information des Vorgesetzten
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durdr den Mitarbeiter angeführt, der im Harzburger Modell besondere Bedeutung

zukommt. Speziell entzündete sidr der Meinungsstreit an der Frage, ob die Ein-

gänge zuerst über den Sdrreibtisdr des Vorgesetzten laufen sollen und dann auf die

Sadrbearbeiter aufzuteilen sind, oder ob jeder Mitarbeiter direkt die seinem

Delegationsbereidr entspred'renden Eingänge bekommt und den Vorgesetzten -
nad, Informationskatalog - nur zu unterrichten hat. Von der Führungsakademie
wurde kompromißlos die zweite Version verfodrten (Entlastung des Vorgesetzten
von RoutinÄ- bzw. einfacl'ren Vorgängen), während die Verwaltungspraktiker viel-
fadr die erste Methode verhaten (Selektion durch den Vorgesetzten, unangenehme

Tatbestände könnten vom Mitarbeiter versdrwiegen werden). Die vielfältige Pro-
blematik, die hier nur angerissen werden konnte, ist es wert, weiter durdrdadrt und

diskutiert zu werden. !)

Die Diskussion in Bad Harzburg führte zu der Erkenntnis, daß Anderungen in Teil-
bereidren nur effektiv und praktikabel sind, wenn bestimmte Voraussetzungen ge-

sd-ralfen und Folgerungen gezogen werden, d.h. das gesamte Führungssystem

modiffziert wird.

Zum ,,bad<ground" der Seminare seien noch folgende Hinweise gegeben, Die Aka-
demie für Führungskräfte der §[irtsdraft in Bad Harzburg ist ein selbständiges

Unternehmen. Es bietet eine große Zahl von Lehrgängen, primär für die §trirtsd1aft,
an, die vom Top-Management über das Middle-Management bis hin zu den Chef-

Sekretärinnen und Chef-Fahrern reidrt. Für die Verwaltung werden ie 3tägige

Colloquien für Spitzenkräfte und Seminare für Führungskräfte angeboten. Die
Lehrgänge sind nach Hodrschulart als Vorlesungen und Ubungen aufgezogen.

'Iagungsort war das Hotel Jagdhof mit eigenem Seminargebäude im Zentrum von
Bad Harzburg. Die Lehrgangsgebühr betrug pro Colloquium 275,- DM, dazu
kamen 42,- DM Vollpension pro Tag. Die Teilnehmer - etwa 50 pro Collo'
quium - kamen aus allen Teilen des Bundesgebiets uncl der Sd'rweiz sowohl aus

Bundes-, als audr L'änder- und Kommunalverwaltungen. Als Referenten waren Prof.
Dr. jur. R. Höhn, Frau G. Böhme und Dr. med. Preusser (Lebensführung und Lei-
stungssteigerung) eingesetzt.
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r) vgl. hierzu u. a. die aggressive Behauptung voD Lauxmann [8] | ,Hieraus ergibt Eidr ort eine Be-
' 

"dattig.og 
vorgesetztei-DienststelleD mit untergeordneteE Problemen. eine Betotrung der Konrpe'

tenzeni eii Mißlrauen des Vorgesetzte. gegeBüber deD Naögeordneten, das sidx die Velwaltulg
oft mehr kosten läßt, als ungetreue Bedienstete jemals beiseite söalfeD L.önnen.'
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3.2 Organisation und Ufientlidrkeitsarbeit in der Verwaltung

Fortbildungstagung für jüngere Beamte des höheren Dienstes der allgemeinen Ver-

waltung

Beridrterstatter: vermessungsrat Dipl.-lng. H. Möllering, Regierung Hildes-

heim

Unter dem Rahmenthema

,,Mensdrenführung, Organisation, Verwaltung und Offentlidrkeit"

veranstaltete das Niedersädrsisdre Innenministerium vom 4. bis 15. Oktober 1971

eine Fortbildungstagung in Barsinghausen. Sie sollte jüngere Verwaltungsbeamte mit

neuen Methoden in diesen Bereidren bekanntmadlen.

Da die freie \firtsdraft bereits über Erfahrungen bei der Anwendung neuer Prak-

tiken in der Personalführung und der Organisation verfügt, kamen die Referenten

nidrt nur aus der Verwaltun'g, sondern 
",rd, "us 

der Industrie und dem Hodrsdlul-

bereidr.

In Vorträgen wurden folgende Themen

Personalführung und -betreuung in

Fragen psycholo gischer Beurteilung,

Kommunikation und Entsdreidung in der Verwaltung,

Einführung in die Nutzen-Kosten-Analyse,

Organisationsprüfungen, Arbeitsuntersudrun gen,

Einführung in die Netzplantedrnik,

Planung und Demokratie,

Methoden der Bildungsplanung,

Landesplanung in Niedersadrsen,

Presse- und Ufientlidrkeitsarbeit in der Verwaltung.

Die aufgeworfenen Probleme wurden in kleineren Arbeitsgruppen weiterdiskutiert
und vertieft. Dabei wurden z. B. Leitsätze für die Führung von Mitarbeitern ent-

wid<elt sowie Rid'rtlinien für die Gestaltung der Presse- und Offentlidrkeitsarbeit
und Vorsdrläge für eine zwed<mäßige Fortbildung erarbeitet.

Daneben war Gelegenheitr ein Rundgesprädr mit dem Präsidenten und dem Vize-
präsidenten des Nieders. Landtages über das Thema ,,Padamentarier und Verwal-
filtng" zu führen und mit dem Nieders. Innenminister über aktuelle Fragen im Ce-
sdräftsbereidr des Innenministeriums zu diskutieren.

Die Tagung fand bei unentgeltlidr gewährter Verpflegung und Unterkunft im Ver-
bandsheim des Nieders. Fußballbundes statt. Die Mehrzahl der 37 Teilnehmer
gehörte der allgemeinen Verwaltung an. 11 Beamte kamen aus versdriedenen Fadr-
verwaltungen; darunter waren 5 Angehörige des höheren vermessungstedrnisdren
Verwaltungsdienstes.

angesprochen:

Industrie und Verwaltung,
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Mensdrenführung in der Verwaltung

In den Referaten zu diesem Thema wurde ausgeführt, daß das Problem der Perso'
nalführung darin besteht, Mensdren so zu führen und einzusetzen, wie es ihrer
persönlidren Eigenart entspridrt und wie es die Sadre erfordert. Dabei ist es das Ziel,
die Befähigungen und Neigungen der Mitarbeiter für konkrete Aufgaben und deren
Erfüllung zu aktivieren.

Diese Problematik ist nicht neu, denn ein sinnvoller Personaleinsatz als Mittel zum
bestmöglid-ren Erfolg ist das Bestreben einer jeden Personalführung. Neu ist viel-
mehr, daß dieses Thema seit einiger Zeit systematisch analysiert und zunehmend
diskutiert wird.

Das ist keine bloße Modeersdreinung, sondern eine Folge des sich verändernden
Verhältnisses zwisdren Staat und Bürger ur,d vor allem der \Tandlung in der Ar-
beitsweise der Verwaltung (Spezialisierung, Automatisierung). Daraus ergeben sidr
Konsequenzen für den Führungsstil.

'.Inter dem Thema ,,Mensdrenführung in der Verwaltung" wurde in den Vorträgen,
Diskussionen und Arbeitsgruppen vorwiegend das in der §Tirtschaft entwid<elte sog.

,,Harzburger Modell" und seine möglidre Anwendung in der Verwaltung erörtert.
Dabei wurde besonders über die Delegation von Verantwortung, wie sie die Füh-
rung im Mitarbeiterverhältnis vorsieht, diskutiert.

Die Mehrzahl der Teilnehmer vertrat die Meinung, daß diese Führungsmethode
auch in die öffentlidre Verwaltung eingehen sollte. Allerdings könne sie nidrt kritik-
los übernommen werden, sondern müsse entspredrend deren besonderen Belangen
und Gegebenheiten modiffziert werden.

§7'egen weiterer Einzelheiten wird auf die Ausführungen unter 3.1 verwiesen.

Organisation, RationaLsierung und §[irtsdraftlidrkeit in der Verwaltung

Neue Ansätze der Otganisations- und Entsdreidungsforsdrung werden auch in der
öffentlidren Verwaltung in ihrer Bedeutung erkannt und ffnden immer mehr Eingang
in die Verwaltungspraxis. Als Stichworte seien hierzu genannt: Elektronische Daten-
verarbeitung, Planungstedrniken, Nutzen-Kosten-Analyse, Optimierungsmodell
usw.

§7ährend die elektronisdre Datenverarbeitung in vielen Bereichen der Verwaltung
bereits eingesetzt wird, werden Planungsverfahren, wie etwa die Netzplantedrnik
oder Entscheidungshilfen, wie z. B. die Nutzen-Kosten-Analyse, nur zögernd an-

gewendet.

Bei der Nutzen - Ko sten -Analys e wird der reale Nutzen eines Projektes
ermittelt, in Geld bewertet (quantiftziert) und den entstehenden Kosten gegenüber-
gestellt. Diese Methode trägt wdsentlich dazu bei, eine Entsdreidung durdrsidrtiger
zu madren und den oft erforderlichen ,,inneren Rud<" bei Entsdreidungsprozessen
durdr eine rationale Erfassung zu edeidrtern. Problematisdr ist vor allem die Sub-
jektivität der Bewertung.

Die N etzplantechnik ist ein Hilfsmittel bei der Planung, Steuerung und
tlberwadrung von klar deftnierten Projekten. Sie ermöglidrt es, die Ablauf- und
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Zeitplanung zu erfassen und damit die Einhaltung von Termine! zu optimieren.
Eingehaltene Termine und geringerer Zeitverbraudr sparen Kosten und steigern

damit den Nutzen eines Projektes.

Bei der Diskussion dieser Planungsmethode kam zum Ausdrud<, daß gerade das

,,Fertigwerden mit der Zeit" fär die Verwaltung von großer Bedeutung ist und be-

sondeis in diesem Punkt ein Umdenken erforderlidr wird. Bisher ist der Faktor Zeit
in der öffentlichen Verwaltung anders eingeschätzt worden als in der Okonomie.
Ein Referent drüd<te das Zeitproblem so aus: ,,Von dem Begriff der Verjährung ein-

mal abgesehen, wird in der Ausbildung über Zeit nidrts gelehrt!"

2um anderen wurde herausgestellt, daß es nicht immer erforderlidr ist, perfekte

Netzpläne zu entwid<eln, die sowohl Zeit-, Kosten- und Kapazitätsplanungen ent-

halten. Es sei vielmehr sdron ein Vorteil, durdr die Strukturanalyse eines Projektes

oder Arbeitsverfahrens eine Ablaufplanung zu erstellen, bei der alle notwendigen

Arbeitssdrnitte und ihre Reihenfolge und Abhängigkeiten ermittelt werden' Durdr
die kritisdre Untersudrung der Arbeitsabläufe können unnötige Tätigkeiten abge-

baut, Arbeitsgänge zusammengefaßt oder ausgewechselt und die Folge von Tätig-
keiten in Merkblättern (Arbeitsanleitungen, Laufzettel) sdrematisiert werdefi.

Dabei kann es sdron ein Erfolg sein, wenn als Ergebnis die Einsicht herauskommt,

daß bestimmte Tätigkeiten in anderer \Weise besser als bisher ededigt werden kön-

nen. Ein Referent bezeidrnete das als Beseitigung der ,,Gäpelmentalität" (Vorstel-

lung, daß es nur so und nidrt anders geht). Vergleiche hierzu das Sonderheft ,,Netz-
plantedrnik" der Nadrridrten der Nieders. Vermessungs- und Katasterverwaltung

311970.

Uffentlidrkeitsarbeit in der Verwaltung

Abgesehen von der Forderung, daß die Offentlidrkeit in einem demokratisd'ren

Staat einen Ansprudl auf Information über die Tätigkeit der Exekutive hat, muß es

das Ziel der Ufientlichkeitsarbeit sein, die Verwaltung für den einzelnen Bürger

durdrsidrtiger zu madren. Nur dann kann Verständnis für ihre Probleme efzeugt

und erwartet werden.

Daneben dient die Pressearbeit aber aud-r als Führungsinstrument zur Verbesserung
der Verwaltungsarbeit und zur Erfolgsoptimierung. Im Zeitalter de1 \(erbung kann
es sidr die öffentlidre Verwaltung nicht leisten, das Medium Presse nidtt zu nutzen.
Folgende Regeln für die Gestaltung der Presse- und Offentlid-rkeitsarbeit wurden
erarbeitet:

1. Uffentlichkeitsarbeit ist ihrer Bedeutung nadr Chefsad-re.

2. Presseinformationen werden möglidrst nur sdrriftlidr gegeben.

3. Offensive Information - Aktion ist besser als Reaktion.
Man sollte sidr nidrt scheuen, audr Pannen zuzugeben. Es ist besser, die Presse

selbst zu informieren, bevor sie von anderer Seite u. U. verzerrt davon erfährt.
Durdr eine sadrlidre Information können unsadrlidre Diskussionen und Ver-
trauenssdrwund in der Ofientlid,keit verhindert oder abgeschwädrt werden.

4. Die Presse sollte auf rVunsdr möglidrst immer bedient werden.
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5. Beiträge und Berichte sind allgerneinverständlidr zu sdrreiben, da der Experten-
jargon oft nidrt verstanden wird. Dadurd-r wird Anderungen des Textes durdt
die Journalisten, die u. U. falsd,e Darstellungen bewirken, vorgebeugt.

6. Einzelne sadrlid're Fehler beeinträdrtigen den Informationswert des ganzen
Presseartikels in der Regel gar nidrt.

Form der Uffentlidrkeitsarbeit :

l. Die Zusammenarbeit mit der Presse und anderen Informationsmedien kann z. B.

erfolgen durdr,

Pressekonferenzenr Pressemitteilungen, Jahresberid'rte, Auskünfte, persönlidre
Kontakte zu den Lokalredakteuren.

2. Der allgemeinen Offentlidrkeitsarbeit dienen:

§flerbeaktionen, Tag der offenen Tür (sollte während der Arbeitszeit und nidrt
an leeren Arbeitsplätzen erfolgen), allgemeine Repräsentation der Behörden-
spitze.

Zusammenfassung

Alle Teilnehmer waren der Meinung, daß man die Methoden der Industrie und der
freien §Tirtsdraft mehr als bisher auf ihre Anwendbarkeit für die öfientlidre Ver-
waltung untersuchen sollte, ohne sie jedodr kritiklos zu übernehmen.

Dabei sollte man nidrt unbedingt vom Gedanken der Perfektion (,,alles oder nidtts")
ausgehen, denn audr Teilaspekte eines neuen Verfahrens können unter bestimmten
Voraussetzungen bei der Verwaltungsarbeit von Vorteil sein.

Der Zwed< der Tagung, einen Denk- und Lernanstoß bei der Anwendung neuer
Methoden der Mensdrenführung und Organisation in der Verwaltung zu geben,
wurde nadr Meinüng des Beridrterstatters voll erreidrt. Dazu hat die gute Auswahl
der Themen und - mit geringer Einsd-rränkung - audr der Referenten wesentlidr
beigetragen.

Als besonders vorteilhaft ist es anzusehen, daß durdr den breit gestreuten Teil-
nehmerkreis aus den versdriedenen Verwaltungszweigen die Probleme vielseitig
beleudrtet werden konnten und dadurdr audr Gelegenheit gegeben war, einen Ein-
blid< in den Tätigkeitsbereidr und die Probleme anderer Verwaltungen zu bekom-
men.

3.3 Führung und Zusammenarbeit in der Verwaltung

43. Fortbildungstagung für Beamte des gehobenen Dienstes in Bad Pyrmont vom

6. bis 10. Dezember 1971

Beridrterstatter: Vermessungsamtmann L. N e u s e, Regierung Hildesheim

An der Fortbildungstagung nahmen Beamte aus den versdriedensten Verwaltungen
des Landes Niedersadrsen und des Bundes teil, darunter drei Beamte des gehobenen
Dienstes der Niedersäd'rsisdren Vermessungs- und Katasterverwaltung.
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Der breit gefädrerte Themenkreis vermittelte den Teilnehmern, die fast ausnahmslos

in ihrer Berufspraxis mit Menschenführung zu tun haben, eine Fülle von Anregun-
gen. Er reidlte von

RhetorikundGesprädrsführung über

Das Bild der Persönlidrkeit in der Sidrt der modernen Psydrologie,

Fragen der Leistungsbeurteilung in der öfientlidren Verwaltung,

Das künftige Personalvertretungsredrt in Niedersadrsen,

Konflikte und Konfliktlösungen im Arbeitsbereidr,

Gedanken zur Personalführung in der Verwaltung

bis zu den
Beziehungen zwisdren Behörde und Publikum.

Es ist im Rahmen dieses Bericites nidrt möglidr, auf alle für die täglidre Arbeit eines

Vorgesetzten widrtigen Informationen im einzelnen einzugehen. Es sollen daher im
folgenden nur einige Sdrlaglidrter gesetzt werden, wobei sidr der Beridrterstatter

der Subjektivität der Auswahl bewußt ist.

In einem von Professor Dr. Sdromburg von der Pädagogisdren Hodrsdrule Nieder'
sadrsens in glänzender Rhetorik gezeidrneten Bild von der Persönlidrkeit des Men-
sdren wurde deutlidr, daß die moderne Psychologie sehr wohl in der Lage ist, die

Frage zu beantworten: ,,\fie ist der Mensdr?" Das Erkennen der Persönlidrkeit und

das §üissen um die vom Referenten gescfiilderten und durdr Beispiele erläuterten

seelisd.ren Lebens-Grundbedürfnisse der Menschen lassen bedeutsame Rüd<sd'rlüsse

auf eine zeitgemäße Mensdrenbehandlung und Mensd-renführung zu.

Regierungsvizepräsident Dr. Sdraper von der Regierung Hannover zeigte seine Ge-

danken zur Personalführung in der Verwaltung auf und madrte deutlidr, daß Per-

sonalführung nidrt nur in der individuellen Persönlichkeitsbehandlung besteht,

sondern ebenso in der Organisation der Zusammenarbeit mehrerer Mitarbeiter. Er

wies auf den heutigen notwendigen ,,neuen Führungsstil" hin, der unter anderem

darin besteht, daß den Mitarbeitern ein eigenverantwortlidres Betätigungsfeld gege-

ben wird, wobei die von ihnen zu leistende Unterschrift als Verantwortlidrkeits-
abgrenzung nadr oben anzusehen ist. Der Vorgesetzte benennt die Arbeitsziele,
koordiniert die einzelnen Arbeiten und kontrolliert.

Einen breiten Raum innerhalb der Tagung nahmen audr die mit der Leistungs-
beurteilung zusammenhängenden Fragen ein. Ministerialrat Dr. Hespe vom Nieder-
sädrsisdren Ministerium des Innern zeigte die Probleme in einem ausführlidren Vor-
trag auf, die danad'r lebhaft und sehr ausgiebig diskutiert wurden, wobei die Mei-
nungen weit auseinandergingen. Uber versdriedene Fragen, z. B.,

Sind Beurteilungen überhaupt notwendig?

Sollen sidr die Bediensteten selbst beurteilen?

Sollen die Beurteilungen regelmäßig abgegeben werden?

Sind Beurteilungen mit den Beurteilten vor der sdrriftlidren Niederlegung
zu erörtern?

wurde am Sdrluß nadr guter demokratischer Manier abgestimmt. §7ohl allen Teil-
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nehmern wurde bewußt, daß die Leistungsbeurteilung im allgemeinen bisher nodr
nidrt genügend als Mittel der Personalführung eingesetzt worden ist.

Es steht außer Frage, daß die Tagung ein Gewinn für alle Teilnehmer war, die in
ihren Berufsalltag eine Fülle von Anregungen mitnehmen konnten. Man wollte und
konnte keine Patentlösungen anbieten, aber das Notwendige und Möglidle wurde
aufgezeigt und der Einblid< in die Führungszusammenhänge erweitert.

Besonders positiv hat sidr die Teilnahme von Angehörigen der versdriedensten Ver-
waltungen erwiesen. In den Diskussionen und Unterhaltungen, die teilweise bis
spät in die Nadrt in aufgelockerter Form geführt wurden, war es möglidr, einen
,,Blid< über den Zavn" zu tun und die Probleme und Erfahrungen ,,der anderen"
kennenzulernen.

Die Veranstaltung, die vom Niedersädrsisdren Minister des Innern durchgeführt
wurde, ist im Nds. Ministerialblatt 1971 Nr. 13 angekündigt worden. Interessenten
konnten sich bei den Regierungspräsidenten/Verwaltungspräsidenten bzw. bei den
obersten Landesbehörden melden. Unterbringung und Verpflegung - die im
übrigen redrt gut waren - wurden von Amts wegen gewährt. Eine Teilnehmer-
gebühr wurde nidrt erhoben.

Neuherstellung der Deutschen Grundkartö mit Hilfe der
Netzplantechnik

Von Vermessungsrat Dipl.-lng. §7olf-Eridr vo n Daack,
Nieders. Ministerium des Innern

1. Vorbemerkung

Die Verfahren der Netzplantedrnik (NPT) als Hilfsmittel bei der Planung, Durd,-
führung und Uberwadrung von Projekten haben in letzter Zeit immer mehr Ein-
gang in weite Bereidre unseres täglidren Lebens gefunden. An dieser Entwiddung
haben einerseits Seminare, Lehrbüdrer und Fernsehen beträd-rtlidren Anteil, anderer-
seits sind die verfahrenstedrnisdren Grundlagen der NPT, im Gegensatz zu zahl-
reidren anderen Gebieten der ,,Operations Research", leidrt zu erlernen. Obwohl
die NPT auf einer sehr ansprudrsvollen Disziplin der Mathematik, der Graphen-
theorie, aufbaut, sind die mathematisdren Anforderungen für die praktisdre An-
wendung relativ gering. Neben den bekannten Verfahren CPM, MPM und PERT
bestehen mittlerweile eine Vielzahl von Methoden, wie CPS, PPS, LESS, RAMPS,
ASTRA, GRASP, NEPTUN, SINE-IIK u. a., bei denen es sidr jedoch z. T. nidrt um
eigenständige Verfahren, sondern um Programme für elektronisd,e Datenverarbei-
tungsanlagen (EDVA) handelt. Um der anfänglidren Uneinheitlichkeit der Begriffe
zu begegnen, ist inzwisdren ein Normblatt für Begriffe und Bezeidrnungen der NPT
herausgegeben worden (DIN 59900).

Bei der Flut von NPT-Praktiken, denen wir uns z. Z. gegenäbersehen, sollte jedodr
bei jedem Problem eine kritisdre Betradrtung über die Anwendbarkeit nidlt unter-
bleiben. In diesem Zusammenhang sei besonders auf drei Punkte aufmerksam
gemadrt,
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1. Eine widrtige Voraussetzung ftir die NPT besteht darin, daß ein Projekt vor-
liegt. Ein Projekt ist dadurdr gekennzeidrnet, daß es zu einem bestimmten (oder

unbestimmten) Zeitpunkt startet und zu einem bestimmten (oder unbestimm-
ten) Zeitpunkt endet. Daueraufgaben, wie z. B. laufende Uberwachung der Pro-
duktivitai oder des Umsatzes, lassen sidr in aller Regel nidrt mit den Methoden
der NPT bearbeiten.

2. Die Darstellung des logisdren Ablaufs in einem Netzplan ist wenig informativ,
wenn die einzelnen Vorgänge in einer Ridrtung nur additiv aneinandergereiht
werden können, was sidrerlich audr auf Aufgaben im Kataster zufüfrt. Erst bei

einer Vielzahl von Anordnungsbeziehungen und Aktivitäten, die parallel zuein-

ander verlaufen, bietet die NPT eine werwolle Entscleidungshilfe.

3. Bei der Zeitplanung geht es vor allem um die Frage, zu welchem Termin das

Projekt beendet sein wird. Beeinträdrtigen unvorhersehbare Störungen während

der Projektdurdrführung den Gesamtablauf, so ist die weitere Zeitplanung nur
dann sinnvoll, wenn audr die MOgli&keit besteht, zusätzlidre Arbeitskräfte oder
ffnanzielle Mittel in das Projekt einzubringen.

Als Strukturanalyse wird dagegen ein Netzplan immer wertvoll sein; insbesondere,

wenn es gilt, die einzelnen Vorgänge zu erfassen, Arbeitsabsdrnitte abzugrenzen

und Anordnungsbeziehungen aufzuzeigen.

2. Aufgabe und Zielvorstellung ftir das gewählte Beispiel

Im Zusammenhang mit der Neufassung des Grundkartenerlasses ist ein Netzplan
(Anlage 1) entworfen und die Vorgangsliste (Anlage 2) aufgestellt worden. Projekt
ist die Neuherstellung der Deutsdren Grundkarte (DGK) für ein Gebiet von etr ra

10 Karten, wobei unterstellt wird, daß der Grundriß zwar vorhanden ist, aber nodr
daraufhin überprüft werden muß, ob er den geometris&en Anforderungen ent-

spridrt. Dieser Netzplan bedeutet vorerst jedod'r nur eine Sffukturanalyse, in der die

Vorgänge mit ihren Anordnungsbeziehungen dargestellt sind. \[ährend die verti-
kale Gliederung Auskunft über die einzelnen Zuständigkeiten gibt, ist die zeitlidre
Reihenfolge in horizontaler Ridrtung erfaßt.

Der aufgezeigte Verfahrensablauf ist zunädrst einmal nur als Modell gedadrt. Soll-
ten sich bei der weiteren Bearbeitung Änderungen in der Abgrenzun§ der Vor-
gänge oder ein anderes Netzplanverfahren als nützlidr erwei§en, so werden diese
Erkenntnisse berüd<sidrtigt. Der nädrste Sd-rritt wird im Rahmen der Termin-
planung darin bestehen, eine Zeitanalyse vorzunehmen, um die für die einzelnen
Vorgänge benötigte Dauer festlegen zu können. Ferner ist vorgesehen, die Beredr-
nung des Netzplanes mit Hilfe einer EDVA durdrzuführen.

Einem der nädrsten Hefte sollte es vorbehalten sein, über die Ergebnisse und Erfah-
rungen des ,,Praxistestes" zu beridrten.

3. Netzplanverfahren und Aufbau

Der abgebildete Netzplan, der den Ablauf bei der Herstellung der Deutsdren
Grundkarte autzeigt, ist in seinen Grundzügen nadr der Metra'Potential-Methode
(MPM) entwid(elt worden. Hierbei geht man (im Gegensatz zu CPM und PERT,
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bei denen die Ereignisse in die Knoten gelegt werden und die Pfeile den Vorgängen
entspredren) von einem Vorgangsknotennetz aus, bei dem die Vorgänge besdtrieben
und als Knoten dargestellt sind. Die Anordnungsbeziehungen bzw. Abhängigkeiten
zwisdren den Vorgängen werden durdr Pfeile angegeben. Netze dieser Art haben
den Vorteil, daß sie leidrt zu zeidrnen sind und daß keine Sdreinvorgänge einge-
führt werden müssen. Zudem kann man den Beginn eines Vorgangs von dem
Beginn eines anderen Vorgangs abhängig madren sowie die Beendigung von Vor-
gängen miteinander verknüpfen. Im vorliegenden Fall sind zunädrst nur Ende-
Anfangsbeziehungen - d. h. der nädrste Vorgang kann erst beginnen, wenn der
Vorgänger beendet ist - verwendet worden; bei der weiteren Bearbeitungsfolge
wäre jedodr zu prüfen, ob von der oben erwähnten Möglidrkeit der wedrselseitigen
Anfang-Endebeziehungen nidrt Gebraudr gemadrt werden sollte. In Abweidrung
von MPM-Netzplan sind zusätzlidl Verzweigungen in Form von Rhomben ange-
bradrt.

Ferner ist der gleidre Vorgang in dem Fall doppelt aufgeführt, wenn audr eine
zryelfadre Zuständigkeit gegeben ist, z. B. Vorgänge Nr. 040 und 041 : ,,Grundriß-
prüfung" oder Vorgänge Nr. 300 und 301 : ,,Durdrsidrt des Aufnahmeoriginals".
Von dieser Regelung isi allerdings dann abgewidren worden, wenn eine T-tigkeit
vornehmlidr von e i n e r Stelle wahrgenommen wird. Als Beispiel mag Vorgang
Nr. 170' ,,Ortlidle Paßpunktbestimmung Höhe" dienen. Diese Arbeiten fallen im
allgemeinen in den Zuständigkeitsbereidr der RP/VP bzw.Katasterämter, audr wenn
die Aufgaben z. T. von der Landesvermessung wahrgenommen werden.

Rei einer zukünftigen Optimierung des Netzplanes sollte jeder Vorgang nur einmal
dargestellt und die einzelnen Zuständigkeiten mit Hilfe einer Sdrlüsselzahl in den
Knoten übernommen werden.

Bei dem vorliegenden Plan handelt es sidr um ein Netz mittlerer stufe. So könnten
für einen Grobnetzplan z. B. die Paßpunktarbeiten zusammengefaßt werden, hin-
gegen bietet es sid'r für einen Feinnetzplan an, z. B. die Drud<arbeiten in mehrere
Vorgänge aufzuspalten. §(eiterhin ist der Netzplan als funktionsorientiert anarspre-
dren. Die Knoten sind wie folgt ausgestaltet:

D
FAZ
FEZ

SAZ
SEZ

FP

GP

Dauer

Frühester Anfangszeitpunkt
Frühester Endzeitpunkt
Spätester Anfan gsz eitpunkt
Spätester Endzeitpunkt
Freie Puflerzeit
Gesamte Puff erzeit

Vorgangs-
nummer

Vorgangsbezeichnung
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Die ,,C,esamte Pufierzeit" (GP) erredrnet sidr aus der Zeitspanne zwisdren frühester

und spätester Lage eines Vorganges:

GP : SAZ -FlZ: SEZ'FEZ

Die ,,Freie Pufierzeit" (FP) ist dieienige Zeitspanne, um dJe e-in Vorgang gegenüber

iArrär irtl.rten Lage versdroben wärden känn, ohne die früheste lage anderer

Vorgänge zu beeinflussen.

Mit dieser Festlegung ist der ,,Kritisdre §reg" derienige §reg, bei dem die GP der

Vorgänge ein Mi-nimlum ist.'Der ,,Kritisdre §üeg" wird im vorliegenden Netzplan

durÄ doppelte Linienführung hervorgehoben.

In der Vorgangsliste (Anlage 2) sind

Vorgangsnummer,

Vorgangsbezeidrnung,

Vorgänger und

Nadrfolger

der einzelnen Vorgänge aufgeführt.

Llteratur
1. Netzplatrteöllk. Verlag des Vereinr DeutsÖer Ingeuleure - Düsseldorf

2. L. Wolff: NetzplaateüDik (cPM). Vertagsgesellsüaft Rudou Mliller, Köln-Braunsfeld

3. J. Söwarze: Etuführung in die Methodetr der Netzplanteönik zuedß Anwendung fllr die RGparatur--' ,ittpf-t-J in der Zu&.erindustrie. §onderdru*. aur der Zeitsörift ,Zu&er', Jahrgang 2'a. Heft 11

0971), S. 31(F-31,1. Verlag M' & H. Sdraper, Ha[nover

4. NetzplatrteöDik. Begriffe, DIN 69 900, Blatt I
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Anlage 2

VORGANGSLISTE

010

020

030

040

041

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

t5l
160

170

180

190

200

2to
220

221

230

240

250

2@

Initiative DGK 5

Koordinierung, Planung DGK 5
Planung Verdichtung

Niv. Festpunktfeld

Grundrißprüfung

Grundrißpnifung

Bildflugplanung, Aussdrreibung

Bildflug

Bildflugpnifung

Freigabeverfahren

Häusliche Vorbereitung Paßpunkte,
Grundriß

Ortlidre Paßpunktbestimmun g,
Grundriß

Lagepaßpunktprüfung

Aerotriangulation

Häuslic}e Vorbereitung Paßpunkte,
Höhe

Häuslidre Auswertevorbereitun g,
Grundriß

Luftbildauswertun g, Grundriß

Luftbildaus$'ertuo g, Grundriß

Pntfung der Auswertung, Grundriß

Ortliche Paßpunktbestimmung, Hohe

Vermarkuog, Einmessung Niv.-Punkte

Nivellement

Höhenpaßpunktpnifung

Häuslidre Auswertevorbereitung, Höhe

Luftbildauswertun g, Höhe

Luftbildauswertung, Höhe

Pnifung der Auswertung, HOhe

Häuslidrer Hohen linienentwurf

Vorbereitung des Aufnahmeoriginals

Top. Pntfung der Auswertung,
Hinweise f. Topographen
(Pntfung, Ergänzung)

Vorgänger

010

020

020

020

020, 040, 041

050

060

060

040, a4l, wo

080, 090

100

110

070

1 10, 120

140,040, 041

140

151

190, 130, 090

030

180

170

040, o4l, 160,200

2to
2to
220, 221

230

230, 24O

250

Nachfolger

020

030, 040, 041,050

180

050, 090, 150, 2lo
050, 090, 150, 2lo
060

üo, o8o

o9o, 130

100, 170

100

110

l2o, 140

140

170

l5o, l5 1

I60

160

2to
200

190

170

210

220, 221

230

230

24O, 25O

250

260

27O,280, 2X)
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noch Anlage 2

V o r g a n g

B e z e i c h n u n g

270

280

290

300

301

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

4to
420

430

4N
441

Ortliche Pnifung, krokieren

Ortliche Ergänzung (r. B. tü7ald)

Ortli&e Ergän zung t Pnifung, krokieren

Durdrsidrt des Aufnahmeoriginals

Durdrsicht des Aufnahmeoriginals

Schriftvorlage, Grundriß und Höhe

Zeidtnerisdre Arbeiten, Grundriß

Herstellung des Hohenoriginals

Sdrrifts atz, Grundriß und Höhe

Sdrriftmontage, Grundriß

Sdlriftmontage, Höhe

Sdrlußredaktion, Pnifung

Sdrrifteinkopie, Grundriß und Höhe

Drud< f erti gkeits erkl ärun g

Drud<auftrag

Drud<

Belegdrud<e

Veröffentlidrung

Vertrieb

Vertrieb

Vorgänger Nachfolger

260

260

260

270,290

290

300, 301

300, 301

300, 301

310

320,340

330, 350

320, 360

370

380

390

400

410

4to
42O,430

440

300

300

301

310, 320, 330

310, 320, 330

340

350, 370

360

350

360

370

380

390

400'

410

42A,430

440

440

v
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Die Aufgaben der Landeskulturverwaltung
Von Oberregierungsrat Dr. Kelln er, Nieders. Ministerium für Ernährung,

Landwirtsd-raft und Forsten, Hannover

Die folgende Ubersidrt besdrränkt sidr darauf, die wesentlichen Aufgaben der Lan-
deskulturverwaltung im Zusammenhang darzustellen. Es handelt sidr nidrt um einen
absdrließenden Katalog, der etwa im einzelnen enthielte, in welchen Fällen die
Landeskulturvenyaltung im Rahmen der Tätigkeit anderer Behörden mit einge-
sdraltet ist (2. B. durdr Stellungnahmen).

Das §7ort ,,Landesktrlturverwaltung" besagt für Außenstehende in der Regel nidrt
viel. Mit dem Begriff ,Kultur" verbinden sidr gemeinhin andere Vorstellungen; so
gibt es städtische Kulturämter, die sidr etwa mit Vortragsveranstaltungen und Kon-
zerten befassen. Den Nieders. Kulturämtern entsprechende Behörden heißen in
Nordrhein-§Testfalen ,,Amt für Agrarordnung". Bis vor kurzer Zeit trugen sie dort
nodr die Bezeid-rnung ,,Amt für Flurbereinigung und Siedlung".

Damit sind die beiden klassisdren Aufgabenbereiche der Landeskulturverwaltung,
nämlidr die Flurbereinigung und die ländlidre Siedlung, angesprodren.

1. Flurbereinigung

Die Flurbereinigung, wie wir sie heute kennen, beruht auf dem Flurbereinigungs-
gesetz vom 14.7.1953 (BCBI. I S. 591). Vorweg können zwei wesentlid-re Bestim-
mungen dieses Gesetzes die Zielridrtung und die Möglidrkeiten einer Flurbereini-
gung besonders deutlidr herausstellen'

§ 1 (Begrifr der Flurbereinigung; Voraussetzungen für ihre Zulässigkeit)

Zur Förderung der landwirtschaftlichen und forstwirtsclaftlichen Erzeugung
und der allgemeinen Landeskultur kann zersplitterter oder unwirtschaftlich
geformter ländlicher Grundbesitz nach neuzeitlichen betriebswirtschaftlichen
Cesichtspunkten zusammengelegt, wirtschaftlich gestaltet und durch andere
landeskulturelle Maßnahmen verbessert werden (Flurbereinigung).

§ 37 (Aufgabe und Durchführung der Neugestaltung)

(1) Das Flurbereinigungsgebiet ist unter Beachtung der jeweiligen Land-
schaftsstruktur neu zu gestalten, wie es den gegeneinander abzuwägenden
Interessen der Beteiligten entspricht und wie es das Vohl der Allg..iirrheit
erfordert. Die Feldmark ist neu einzuteilen und zersplitterter Giundbesitz
nach neuzeitlichen betriebswirtschaftlichen Gesichtrp,rrkten zusammen-
zulegen, §7ege, Gräben und andere gemeinschaftliche Anlagen sind zu
sclraffen, Bodenverbesserungen vorzunehmen, die Ortslagen äufzulockern
und alle sonstigen Maßnahmen zu treffen, durch welche diä Grundlagen der
\Wirtschaftsbetriebe verbessert werden, der Arbeitsaufwand vermindärt und
die Bewirtschaft_rrg erleichtert wird. Durch Baugebietspläne, Bebauungspläne
und ähnlidre Planungen wird die Zuziehung der Orislage zur Flurbeieini-
gung nicht ausgeschlossen.
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(2) Die Flurbereinigungsbehörde hat dabei die rechtlidren Verhältnisse zu

oär"n, die öffentlidr.r, Int"..rrerr, vor allem die Interessen der allgemei-

nen Landeskultur, zu wahren und den Erfordernissen der Landesgestaltung

und Landesplanungf des Natursd'rutzes und der Landsdraftspflege, der \/as-
serwirtsdrafi einsdiließlidr §(/asserversorgung und Abwasserbeseitigung, der

Fischerei, der Energieversorgungf des öfientlidren 'verkehrs, der landwirt-

schaftlichen Siedlung, der Kleinsiedlung, des Kleingartenwesens und anderer

Aufbaumaßnahmeniowie einer möglidren bergbaulid-ren Nutzung Redrnung

zu tragetu

Vereinfadrend kann man zur Einführung etwa folgendes sagen:

a)

b)

Alle Flächen eines bestimmten Gebietes werden erfaßt und ,,neu verteilt".

Straßen, Gewässer und sonstige Anlagen werden im Rahmen dieser Neuord-

nung geschaffen.

\(ie das vor sidr geht, wird am besten deutlidr, wenn man sid-r. den A b I a u f
eines Flurbeieinigungsverf ahrens in Sdrwerpunkten vor Augen

führt.

Ein Flurbereinigungsverfahren wird von Amts wegen angeordnet, nadtdem die vor-

aussidrtlidr betäiligien Grundstüd<seigentümer eingehend informiert worden sind

und nadrdem die in Betradrt kommenden anderen Dienststellen und Organisationen

gehört worden sind. Dem Flurbereinigungsverfahren geht eine sog. agrarstrukturelle

Vorplanung voraus.

Die Einleitung des Verfahrens erfolgt durdr Besdrluß.

Mit dem Flurbereinigungsbesdrluß entsteht die Teilnehmergemeinsdraft, die von

allen Eigentü-..r, .rid Erbbauberedrtigten des Flurbereinigungsgebietes gebildet

wird. Die Teilnehmergemeinsdraft ist eine Körpersdraft des öffentlichen Redrts; sie

nimmt die gemeinsdriftlidren Angelegenheiten der Beteiligtel w1h1. Die Teil-

,eh-ergemelrrsdraft, die durdr einen gewählten Vorstand handelt und die unter der

Aufsidrides Kulturamts steht, kann die Teilnehmer zur Finanzierung der Flurberei-

nigung zu Beiträgen heranziehen.

Die Neuordnung des Grundbesitzes setzt voraus, daß zunäd-rst ermittelt wird, was

dem einzelnen ästeht. Alle Grundstüd<e werden b ewertet. Hierbei handelt es

sidr um einen relativen §7ert, denn der \7ert des Grundstü&s wird ins Verhältnis

;;;-fi;; Vert aller Grundstüd<e des Flurbereinigungsgebietes. Die Sdrätzungs-

Ergebnisse werden den Teilnehmern in einem besonderen Anhörungstermin erläu-

t.it, ggf. überprüft und dann durdr Verwaltungsakt festg_estellt. Diese Feststellung

der'Säätrungsergebnisse ist dann für das ganze folgende Verfahren verbindlidl'

Die Flurbereinigung ist jedodr nidrt nur eine ,,Neuverteilung" des_ Grundbesitzes,

so*rde., sie bietät därtber hinaus die Möglidrkeit zu einer umfassenden Neuordnung

des betrellenden Raumes. Es wird ein neues Netz von Straßen und Gewässern ange-

legt, und es werden audr sonstige Anlagen gesdrafien'

Das Gesetz untersdreidet (§§ 39 und 4O) zwisd,en gemeinsdraftlidren Anlagen und

ofi.ntlidren Anlagen. Gemeinschaf tliche Anlagen- dienen dem wirt-

;drfiila; g.aäir"i. der Teilnehmer; es handelt sidr z. B. um Straßen, die speziell
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das Flurbereinigungsgebiet ersdrließen und keine darüberhinausgehende Bedeu-
tung haben. Diese Anlagen können selbstverständlidr insofern öffentliche Anlagen
sein, als sie der allgemeinen Benutzung offenstehen. O f f e ntli c h e A n la gin
im Sinne des Flurbereinigungsgesetzes sind soldre, die eine über das Flurbereini-
gungsgebiet und das Interesse der Teilnehmer hinausgehende Bedeutung haben.

De gemeinsdraftlidren Anlagen werden von der Teilnehmergemeinschaft ausge-
baut. Die anderen Anlagen werden - soweit möglidr - bei dieser Neuordnung
von den zuständigen Trägern erstellt. Diese Anlagen werden in einem sü e g e -
un d G ew ä s s e rp I a n zusammengefaßt.

Audr die nidrt von der Teilnehmersdraft auszubauenden öfientlidren Anlagen -z. B. Eisenbahnen, Straßenbahnen, §Tasserversorgungs-, Energieversorgungs-, Ab-
wasserverwertungs- und sonstige Anlagen - werden durdr die Flurbereinigung
direkt dadurdr gefördert, daß nadr s 40 im Flurbereinigungsverfahren hierfür Land
,,in verhältnismäßig geringem Umfang" bereitgestellt werden kann.

Es muß also im Flurbereinigungsverfahren ermittelt werden, wieviel Land insgesamt
für gemeinsdraftliche und öfientlidre Anlagen benötigt wird. Diese Flädre wird -redrnerisdr - von der Gesamtmasse vorweg abgezogen. Dese Art der Beredrnung
wirkt sidr bei dem Abftndungsansprudr jedes einzelnen Teilnehmers aus. §7enn
z. B. jemandem aufgrund der Sdrätzung 1000 §ü'erteinheiten zustehen, so werden
hiervon - auch das nur beispielsweise - ? olo abgezogen. Der Abftndungsansprudr
beträgt dann nur 970 §Terteinheiten.

Mit dieser Maßgabe hat jeder Teilnehmer grundsätzlidr einen Ansprudr auf Abffn-
dung mit Land von gleid-rem §7ert. Die Flurbereinigung ist also keine Enteignung.

Ein Teilnehmer kann allerdings freiwillig auf Abffndung in Land verzidrten und
dafür eine Abftndung in Geld verlangen. Für diesen Vorgang, der praktisdr eine
Verfügung über den Grundbesitz darstellt, genügt einfadre Sdrriftform.

Die Ergebnisse, die sich aufgrund des vorangegangenen verfahrens ergeben, werden
im Flurbereinigungsplan zusammengefaßt. Dieser plan bildet dann ftir
das.Flurbereinigungsgebiet die Grundlage der öfientlid-ren Büdrer (Kataster, Grund-
budr).
Ein derart einsdrneidendes Verfahren, wie es das Flurbereinigungsverfahren dar-
stellt, geht nid-rt immer ohne §Tidersprudr der Beteiligten voi sidr. Diese §7ider-
sprüdre werden im Flurbereinigungsgesetz ,,Besdrwerden" genannt (s 141). Eine Be-
sdrwerde ist innerhalb einer Frist von 2 \Todren einzulegin; im Interesse der Be-
schleunigung des Verfahrens ist hier nid'rt die im sonstigen Verwaltungsreüt üblidre
Frist von 4 §Todren maßgetend. Besd'rwerdeinstanz isl für Besdrweäen gegen die
sdrätzung und gegen den Flurbereinigungsplan eine spruchstelle, in der ehienamt-
lidre Beisitzer mitwirken.

Erste Instanz im Gerichtsweg ist das Oberverwaltungsgeridrt. Der Flurbereinigungs-
senat des oberverwaltungsgerid'rts entscheidet in eirär besonderen Besetzurig, äie
im Flurbereinigungsgesetz (s 139) im einzelnen festgelegt ist.

§Tendet man den Blid< von diesen redrtlidren Gesidrtspunkten mehr zur praktisdren
seite der Flurbereinigung, so stößt man auf den päkt, der letztlidr Dauer und
Efüzienz eines Flurbereinigungsverfahrens bestimmt - nämlidr auf die Frage der
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Finan zierung. Die bisher angedeuteten Maßnahmen erfordern erheblidre

ftnanzielle Mittel. bie Kosten der Värmessung trägt grundsätzlich das Land. Aus-

bauträger bei den gemeinschaftlidren Anlagen ist die Teilnehmergem-einsdraft. Sie

.rtraf, in der Regei etwa 70 o/o der Ausbausumme als Zusdruß aus Bundes- oder

Landesmitteln . iu drn 30'0/o Eigenleistungen werden im großen Umfang verbilligte

Darlehen gegeben.

1g71 standen zur Förderung der Flurbereinigung in Niedersadtsen 34 Mio DM
Bundesmittel und 16,6 Mio Landesmittel zur Verfügung.

Der durdr die aufgenommenen Darlehen entstandene Kapitaldienst wird. nadr Mög'

lidrkeit nadr AbsÄtuß des Verfahrens von den Gemeinden odel von \(/asser- und

Bodenverbänden übernommen. Hierzu bedarf es jeweils eingehender Verhandlun-

8en.

Diese Kosten sind wegen des überaus günstigen strukturellen Efiekts der Flurberei-

nigung zu redrtfertigän. Einige dieser Auswirkungen sind sdron bei den vorher-

gJh..,ä.r, Ausführungen deutlidr geworden'

Die Grundstücke werden zusammengelegt, es entstehen größere und besser ge-

formte Flädren, es treten Entfernungsverbesserungen ein, es. ist ein rationellerer

Einsatz von land*ittsdraftlidren Masdrinen möglidr, das Gebiet wird durdr ver'

besserte und neue Straßen ersdrlossen, der §[asserhaushalt wird geregelt.

Jeder Teilnehmer hat einen Ansprucl auf Abftndung in Land. pie Flurbereinigung

Lann nidrt direkt - sozusagen von Amts wegen - bewirken, daß nur nodr die

Betriebe weiter wirtschaften,tie voraussidrtlidr audr in Zukunft eine wirtsdlaftlidre

Chance haben. Aber die Flurbereinigung wirkt hier in gewissem Umfang als Kataly-

sator: Bei gutem Straßennetz, geregilter Entwässerung und gj_oß_en, gut geformten

Flächen wild es für entwid<lungsfähige Betriebe interessant, Flächen von kleineren

Betrieben aufzunehmen, die sonst keinen Abnehmer für ihre kleinen und verstreuten

Flädren gefunden hätten.

Eine derartige Umschidrtung auf Eigentumsbasis erfordert einen hohen Kapital-

aufwand d.."L"rdwi.te. Es rilrd daher heute auch angestrebt, diese Entwiddung im

Padrtwege zu besdrleunigen. Allgemein - audr außerhalb der Flurbereinigung -
bekommi derjenige nidri entwiddungsfähige Betrieb, dessen Flädren an einen ent-

wid<lungsfähigen ietrieb auf 12 Jatrre verpadrtet werden, eine einmalige Prämie

von SOO'DM je Hektar. Im Rahmen der Flurbereinigung übernimmt darüber hinaus

der Bund die Flurbereinigungsbeiträge, um hier einen zusätzlidren Anteiz zu

sdrafien.

Insbesondere im Flurbereinigungsverfahren werden sog. Au s siedlun gen
gefördert. Eine derartige Aussiedlung ist in ein_er Flurbereinigung besonders günstig,

äa in der Nähe der nJuen Hofstelle pladren des Betriebes zusammengelegt werden

können.

Es besteht ein erheblidres öffentlidres Interesse an soldren Aussiedlungen. Im Orts-

il..r, ,".a.n Flächen frei, die z. B. als Baugelände, für Parkplätze usw. verwendet

werden können. Hier wird bereits deutlidr, daß eine Flurbereinigung, die nadr

;;.;;; Griditrp,rnkt.n durdrgeführt wird, in ihren Auswirkungen weit über den

eigentlidren landwirtsdraftlid, en Bereidr hinausgeht'
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Im Jahre 1953, als das Flurbereinigungsgesetz in Kraft trat, mag dem Gesetzgeber
die Flurbereinigung nodr primär als Instrument zur Förderung der Landwirtschaft
vor Augen gestanden haben. Die Entwicllung ist jedodr weitergegangen, und heute
hat die Flurbereinigung einen umfassenderen und weitgehend anderen Inhalt ge-
wonnen. Es sind gerade die außerlandwirtsdlaftlidlen Auswirkungen, die das Ce-
sicht der modernen Flurbereinigung prägen.

So werden in Flurbereinigungsverfahren z. B. ausgewiesen: Sportplätze, Fläclren
für Badeanlagen, Campingplätze, Uegewiesen und Kinderspielplätze, rVander- und
Reitwege für den Fremdenverkehr, Flädren für §Tassergewinnungs- oder Klär-
anlagen, Mülldeponien.

Das Flurbereinigungsgesetz enthält besondere Verfahrensarten zur Unterstützung
anderer raumbeanspruc.hender Planungen; hierauf ist noch einzugehen. Aber audr
das ,,normale" Flurbereinigungsverfahren bietet vielfältige Möglichkeiten, Planun-
gen der versdriedensten Träger zu erleichtern, wirkungsvoller zu gestalten und
häuftg überhaupt erst zu ermöglidren. Mit Hilfe der Flurbereinigung werden bei-
spielsweise Bundesbahnübergänge aufgehoben, Bundesstraßen und andere über-
örtlidre Verkehrswege ausgebaut, verbreitert und begradigt.

Verstärkt in diesen Ordnungsprozeß des ländlidren Raurnes wird die Flurbereini-
gungsverwaltung durdr das Städtebauf örderun gsges etz vom 22. Z.
1971 (BGBL I S. 1125) einbezogen. Nadr § 64 Abs.2 ist vor der Festlegung eines
Sanierungsgebiets oder eines städtebaulidren Entwiddungsbereid-rs durdr die obere
Flurbeteinigungsbehörde zu prüfen, ob in diesem Zusammenhang eine Flurbereini-
gung durdrzuführen ist. Das Städtebauförderungsgesetz enthält auch noch andere
Bestimmungen, die für die Flurbereinigungsbehörden von Bedeutung sind. So kann
auf Antrag einer Gemeinde die zuständige Behörde die Befugnisse der Gemeinde
zur Umlegung auf die Flurbereinigungsbehörde übertragen (s 66 Abs. a).

Aus diesen gesetzlidren Bestimmungen werden sich sidrerlidr in der Zukunft weitere
Ansatzpunkte für eine wirkungsvolle Zusammenarbeit der Flurbereinigung mit
anderen Maßnahmen ergeben. Bereits heute bietet das Flurbereinigungsgesetz über
die dargestellten Möglidrkeiten hinaus spezielle Verfahrensweisen für besondere
Zwed<e bei der Neuordnung des ländlichen Raumes an.

§7enn beispielsweise durch den Bau einer Autobahn gewissermaßen ein streifen
aus der bisherigen Landsdraftsform herausgesdrnitten wird, so entstehen hierdurdr
Zers.lrneidungssd-räden (Flächen werden zerteilt, Gewässer durdrsdrnittenr es wer-
den umwege erforderlich). Zur Behebung soldrer sdräden gibt es eine besondere
Form_ des Flurbereinigungsverfahrens, nämlich das vereinfadrte Flurbereinigungs-
verfahren nach § 86 FlurBC. Dieses Verfahren ist in seinem Ablauf vereinfad-rt] Däm
Träger des Unternehmens können die durdr die Zersdrneidung verursadrten Kosten
auferlegt werden. Die Flurbereinigung ist hier eine unterstützende Maßnahme
anderer raumbeansprud-render Vorhaben.

Diese Vorhaben- z. B. Straßen, Kanäle, Bundesbahn - erfordern Land. um die-
ses Land zu besdrafien, gibt es notfalls die in den Enteignungsbestimmungen gere-
gelten Möglidrkeiten. Hierbei ist jedodr zu beadrten, d"ß iÄ-.r nur diä Gänd-
eigentämer betroffen sind, deren Flädren gerade in der Linienführung der - z.B. -straßen liegen. Durdr ein besonderes Flurbereinigungsverfahr.n rrrä-, den ss g7 ff.
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Flurbereinigungsgesetz gibt es die Mögli&keit, den Landverlust auf einen gröfleren
IGeis zu verteilen. Es muß sid'r um einen Landbedarf handeln, der nid'rt sdron durdt
den erwähnten Abzug für öffentlidre Anlagen aufgebracht werden kann. Die Teil-
nehmer bringen in diesem Verfahren anteilig gegen G e I d entsdrädigung das land
auf. Im Gegensätz zur Bereitstellung der Flädren im ,,normalen" Flurbereinigungs-
verfahren handelt es sidr hierbei um einen Fall der Enteignung.

In der Regel wird man allerdings versuchen, im Verhandlungswege das erforderlidre
Land zu erhalten. §fleldre Möglidrkeiten ein derartiges Verfahren bietet, läßt die
folgende Ubersidrt, die sich auf das Flurbereinigungsverfahren Greven bei Münster
bezieht, erkennen,

,Greven bei Münster
(eingeleitet 1964)

Dieses noch nicht abgeschlossene 6319 ha umfassende Verfahren zeigt in sei-

ner Maßnahmenkombination ebenfalls eine Frille von getrennten Maßnah-
men und Bauabschnitten, die in der Flurbereinigung koordiniert werden. Die
widrtigsten der 31 Einzelmaßnahmen sind'

7 km Autobahn

12 km Zubringer (L 587 und EB 481 )

1 km Umgehungsstraße Greven-\West

Verlegung, Verbreiterung, Kurvenabflachung von Bundes-, Land- und Kreis-
straßen

3,6 km Ausbau der Ems

153 ha Regionalflughafen-Gelände ausgewiesen

6 sclienengleidre Bahnübergänge beseitigt

3 landwirtschaftliche Betriebe aus Flughafen-Gelände und Autobahn-
trasse umgesetzt.

Beseitigung von Staurecht- und -anlagen im Zusammenhang mit dem Ausbau
der L 555

Ausweisung von Naherholungs-, Landschaftsschutz-, Natursclutz- und \Was-

serschutzgebieten

70 km Hecl<enanpflanzungen

8,5 km Baumreihen.

Durch die Teilnehmergemeinschaft wurden außerdem 1 15 km Gewässernetz-
Ausbauten und I 62 km §Tirtschaftswegenetz-Ausbauten vorgenommen.

Für den Gemeinbedarf der Stadt Greven wurde eine Kläranlage und ein

§üIasserwerk neu ausgewiesen."

(Hottes und Niggemann, Flurbereinigung als Ordnungsaufgabe,
Hiltrup 1971 , S. 44 und 45).

92



Im Zusammenhang mit dieser Sdrilderung besonderer Verfahrensarten verdient
audr eine weitere Möglichkeit des Flurbereinigungsgesetzes erwähnt zu werden,
nämliü das beschleunigte Zusammenlegungsverfahren nadr § 91 ff. FlurBG. Dieses

'Verfahren, das eine mehr landwirtsdraftlid'r ausgeprägte Zielridrtung hat, besdrränkt
sidr im wesentlichen auf die Zusammenlegung von Flädren und verzidrtet nadr Mög-
li&keit auf Ausbaumaßnahmen.

Diese - nodr nicht einmal vollständige tlbersicht - zeigt, weldre vielfältigen Mö§-
lidrkeiten das Flurbereinigungsgesetz bietet.

2. Freiwilliger Landtausdr

Neben diesen Verfahren hat sidr in den letzten Jahren eine besondere Foim der
Förderung der Zusammenlegung landwirtsdraftlidrer Grundstücke entwid<elt, der
freiwillige Landtausdr. Praktisdr handelt es sid-r darum, daß Flädren aufgrund von
Tausdrverträgen nadr agrarstrukturellen und betriebswirtsdraftlidren Gesidrtspunk-
ten zusammengelegt oder günstiger gestaltet werden. Häuftg sind nur zwei oder
drei l,andwirte beteiligt, es gibt aber auch sdron wesentlich umfangreidrere Maß-
nahmen. Die Beteiligten können sich eines Helfers bedienen.

Die Landeskulturverwaltung ist eingesd-raltet bei der Förderung dieser Tausd-rvor-
haben. De Förderung gesdrieht durdr Zusdrüsse (85 0/o) zu den Kosten (Notar,
Vermessung); es werden audr - in geringerem Maße - sog. Folgemaßnahmen
bezusdrußtt beispielsweise die Beseitigung von überflüssig gewordenen Grenz-
gräben.

3. Zwe&dienlidrkeitsbesdreinigungen nadr dem Gesetz vom 25. 3. 1959

(Nieders. GVBI. S. 57)

AudT wenn die betroffenen Landwirte sicl-r dieser Hilfen nidrt bedienen, kann ein
Tausch dadurdr gefördert werden, daß auf die Grunderwerbsteuer verzidrtet wird.
Grundlage für eine derartige Befreiung von der Grunderwerbsteuer ist eine vom
Kulturamt auszustellende Zwed<dienlid-rkeitsbesdreinigung. Die Bescheinigung muß
ergeben, daß die Maßnahme den Zwed<en des Gesetzes dient, nämlid.r der Ver-
besserung der Agrarstruktur und der betriebswirtsdraftlidren Verhältnisse.

Abgesehen von Tausdr und ähnlidren Fällen gibt es die Befreiung von der Grund-
erwerbsteuer audr dann, wenn ein Landwirt seinen Betrieb durdr Ankauf von Flä-
dTen vergrößerti voraussetzung ist hierbei audr wiederum, daß die Betriebsvergrö-
ßerung,,zwe&dienlid-r" ist.

4. Siedlung

Die landlidre siedlung geht zurüd< auf das Reid'rssiedlungsgesetz vom ll. g. t919
(RGBI. I s. 1429). Ziel dieses Geserzes war es, land zu besdraffen für die Ansied-
lung von Landwirten. Auf der Grundlage dieses Gesetzes entstanden die audr jetzt
nodr - mit erweitertem Aufgabengebiet - tätigen ländlidren Siedlungsgesellsdraf-
ten (in Niedersadrsen: Niedersädrsisdre Landgesellsdraft mbH).

Bei einem Siedlungsverfahren im klassisdren Sinne versdraffte der Siedlungsträger
sidr Ländereien - etwa durdr Kauf oder Ausübung von vorkaufsredrten - erridr-
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tete darauf Bauernhöfe und veräußerte diese Betriebe dann an Landwirte. Das ge'

sdrah oftmals audr im sog. Gruppensiedlungsverfahren; es wurden mehrefe Betriebe

neu begründet.

Nach dem Reidrssiedlungsgesetz konnte und kann audr Land für die Vergrößerung

bestehender Betriebe bereitgestellt werden: Anliegersiedlung.

Nadr dem zweiten §Teltkrieg enrwid<elte sidr mit der Eingliederung vertriebener
Landwirte ein neues Schwergewicht ländlicher Siedlung. De Eingliederung wurde
zum Teil nodr in der Form der klassisdren Siedlung durdrgeführt, überwiegend wur-
den aber neue Formen entwickelt, die sidr dadurdr von der klassisdren Siedlung ab-

hoben, daß kein Zwischenerwerb durdr den Siedlungsträger mehr erfordeilidr war.

Nadr den auch jetzt nodr geltenden Finanzierungsrid-rtlinien kann beispielsweise audl
die Padrt von Betrieben gefördert werden. Besonders bedeutsam ist die Ansetzung
vertriebener Landwirte auf sog. Nebenerwerbsstellen.

Die Siedlung im überkommenen Sinne hat heute stark an Bedeutung verloren; audr

die Eingliederung wird voraussidrtlidr in wenigen Jahren auslaufen.

Neben der Eingliederung hat z.Z. die größte praktisdre Bedeutung die Förderung

der Betriebsvergrößerung durdr Gewährung günstiger Kredite für den Ankauf von

Flädren. Es handelt sidr um eine Form der Anliegersiedlung ohne Zwisdlenerwerb
durdr den Siedlungsträger.

Daneben werden im Rahmen der Siedlung Umsetzungen aus -\nlaß von Verteidi-
gungsmaßnahmen und Um- und Aussiedlungen zur Unterstützung infrastruktureller
Maßnahmen (2. B. Industrieansiedlung) durdrgeführt; besonders wirkungsvoll sind
diese Siedlungsverfahren im Zusammenhang mit Flurbereinigungen. Mit Siedlungs-

mitteln wird ferner der Bau von Eigenheimen für Landarbeiter gefördert (Land-

arbeitersiedlung).

Eine Zukunftsaufgabe der Siedlung liegt in der Begründung von Auffangbetrieben,
die bradrfallendes Land aufnehmen sollen, wenn dies im öfientlidren Interesse er-

forderlidr sein sollte.

5. Einzelbetrieblidres Förderungsprogramm des Bundes und weitere Fönderungen

der Landwirtsdraft

Neben den Siedlungsbestimmungen hatten sidr im Laufe der Jahre andere Förde-

rungsridrtlinien entwid<elt, die insgesamt ein sehr uneinheitliches Bild - audr hin-
sichtlidr der Zuständigkeiten - abgaben:

Znsverbilligung ftir bestimmte Maßnahmen

Investitionsbeihilf en

Förderung der Aussiedlung und Althofsanierung.

Die Bundesregierung hat vom 1.7. 1971 an diese Maßnahmen zusammengefaßt

und verbesse.i i- .og. Einzelbetrieblid'ren Förderungsprogramm. Die Anträge nadr

diesem Einzelbetrieblichen Förderungsprogramm werden über die Kulturämter den

bei den Bezirksregierungen gebildeten bewilligenden Aussdrüssen vorgelegt; das

jeweilige Kulturamt ist darüberhinaus in diesen Aussd,üssen verffeten.
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Nadr diesem Programm können Einzelbetriebe und Kooperationen gefördert
werden. Es kommt eindeutig die Tendenz zum Ausdrud<, daß nur nodr entwid<-
lungsfähige Betriebe gefördert werden sollen. Bei Antragsvorlage muß durdr einen
Betriebsentwid<lungsplan nadrgewiesen werden, daß innerhalb von einigen Jahren
ein bestimmtes Einkommen erreidrt werden kann. Die Bewilligung isi weiterhin
davon abhängig, daß Auflagen hinsidrtlidr der Budrführung befolgt werden. Bei
jüngeren Landwirten wird eine bestimmte Ausbildung vorausgesetzt.

Neben betrieblidren Investitionen können audr Maßnahmen zur verbesserung des
§Tohnteils gefördert werden. Es sind audr gewisse Uberbrückungshilfen bei nidrt
entwiddungsfähigen Betrieben möglich. Ferner können Aussiedfungen finanziert
werden.

Das ziel des Einzelbetrieblid-ren Förderungsprogramms/ nur nodr entwiddungs-
fähige Betriebe zu fördern, wird unterstützt durdr weitere Maßnahmen,

Bereits erwähnt wurden die Verpadrtungsprämien für die Verpadrtung nid-rt ent-
wid<lungsfähi ger Betriebe.

Bei Betriebsaufgabe kann unter bestimmten Voraussetzungen audr eine Landabgabe-
rente gezahlt werden; es ist audr eine Nadrentrid'rtung von Beiträgen fär die Alters-
kasse möglid'r. In Niedersadrsen gibt es darüberhinaus einen Stufeninvestitionsplan
zur Ergänzung des Bundesprogramms und einen Sozialen Ergänzungsplan, der das
Aussdreiden aus der Landwirtschaft erleidrtern soll.

Mit den letzteren Maßnahmen ist bereits der Aufgabenbereidr der Landeskultur-
verwaltung verlassen; allerdings ist die für den Sozialen Ergänzungsplan maß-
gebende Kommission in jedem Fall mit einem Vertreter des Kulturamtslesetzt.

6. Andere Aufgaben der Landeskulturverwaltung

Bereits einleitend wurde darauf hingewiesen, daß in dieser Ubersidrt nidrt jede
Tätigkeit der Kulturämter aufgezählt werden soll. Es soll daher an dieser Stelle nur
nodr erwähnt werden, daß den Kulturämtern bestimmte Aufgaben nadr dem Real-
verbandsgesetz vom 4. tt. 1969 (Nieders. GVBI. s. 187) zukÄmen. Es handelt sidr
hierbei um Aufgaben, die teilweise mit einem nid-rt unbeträdrtlidren Arbeitsaufwand
verbunden sind (Grenzfeststellungen nach § 51 des Gesetzes).

7. Organisation der Landeskulturverwaltung

Die h-eutige Organisation der Landeskulturverwaltung ist auf den ersten Blick ein-
fadr. In der ortsinstanzgibt es 10 Kulturämterf es gibiein l,andeskulturamt, und als
oberste Landesbehörde ist das Ministerium für-Ernährung, Landwirtsd.raft und
Forsten für den Aufgabenbereidr der Landeskulturverwaltun-g zuständig.

Auf den zweiten Blid< ist der Aufbau jedodr wesentlidr komplizierter. Das Kultur-
amt in oldenburg ist im wesentlidren eine Filurbereinigungsbehörde, die Aufgaben
der siedlung werden in oldenburg von einem zusätzidrän siedlungsamt *r"ir.g.-
nomn€n; dieses Siedlungsamt wird darüberhinaus wie eine Siedlu-ngsgesellsdräft
üitig. Mittelinstanz in oldenburg ist nid,t das Landeskulturamt, ,orrdä.i der ver-
waltungspräsident. Im verwaltungsbezirk Braunsdrweig gibt ., ,ro. "i, Kulturamt;
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Mittelinstanz für Siedlungssadren ist hier der Verwaltungspräsident; Mittelinstaflz

für Flurbereinigungssadren dagegen das Landeskulturamt.

Zu erwähnen ist hier nodr, daß das Landeskulturamt über ein eigenes Redlen-

zentrum verfügt.

Die künftige Organisation der l,andeskulturverwaltung. wird ein anderes Bild er-

geben. Die-Landäsregierung beabsidrtigt, das Landeskulturamt aufzulösen und die

mittelinstanzlid-ren Aufgaben der Landeskulturverwaltung von 4 Vorortregierungen
in Braunsdrweig, Hannäver, Lüneburg und oldenburg wahrnehmen zu lassen.

8. Zusammenfassung

Zusammenfassend läßt sidr sagen, daß die Landeskultrrrverwaltung im ländlidren

Raum tätig ist im Rahmen einzelbetriebiidrer Förderungen der Landwirtsdraft, wozu

hier audr die Siedlung geredrnet wird; der Sdrwerpunkt der Arbeit liegt in der

Flurbereinigung, d. h.'in-der Neuordnung des ländlidren Raumes nicht nur aus der

Sidrt der Lindwirtsdraft, sondern im Sinne einer alle in Betradrt kommenden Inter-

essen koordinierenden umfassenden Verbesserung der Struktur dieses Raumes.

Besonders deutlidr zum Ausdruck gebradrt wird dieser Gedanke in der bereits er'
wähnten Abhandlung,,Flurbereinigung als Ordnungsaufgabe".

Am Sdrluß meiner Ausführungen soll daher auch ein Zitat aus dieser von Mitarbei-

tern des Geographisdren Instituts der Ruhr-Universität Bodrum, Forsdrungsabteilung'

für Raumordnung, verfaßten Sd'rrift stehen (S. 71):

,,Planen und Planrealisation im städtisdren und ländlidren Raum bedingen

untersdriedliche Maßnahmen und Ted'rniken. Die Lösung unseres aktuellen

und generellen Umweltproblems, nämlich dem funktionalen Einbau des

landlid-ren Raums in eine im wesentlichen ballungsbedingte Kulturlandsdraft

in der Bundesrepublik Deutsdrland liegt für den landlidren Raum eindeutig

im Tätigkeitsbereich der bisherigen Flurbereinigungsbehörden als Experten

für die ländlidre Raumordnung."

Arbeitstagung des Deutsd-ren Volksheimstättenwerks über

Umlegung nacl dem Bundesbaugesetz

Von Vermessungsrat Dipl.-lng. Ku s ch a, Katasteramt Hannover

Unter dem Leitthema ,,Umlegung nadr dem Bundesbaugesetz"-stand die Se' Arbeits-

tapuns des Deutscihen Volksteiristättenwerks, die am 11. und 12. November 1971

i;"H;;";.; durdrgeführt wurde. Die Tagung war für Bedienstete von staatlidren

und kommunalen Planungsämtern und Umlegungsaussdlüssen sowie für Ortsplaner

r"a W.fr"rrgsbehOrden-bestimmt. Der Teilnehmerliste konnte man entnehmen,

d"ß .*" ,7, ä., Teilnehmer aus dem kommunalen Bereidr kamen, während sidr

li, ,i.,*" gl.idr.n Teilen, aus Angehörigen von §Tohnungsbauunternehmen und

Bediensteten der Vermessurrgs- urd rtatastärverwaltung zusaämensetzte.
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Im Mittelpunkt der Tagung staflden Vorträge von drei anerkannten Fadrleuten,
denen nicht nur für ihre ausgezeidrneten Referate Dank gebührt, sondern audr für
ihre Bereitsdraft, in der Dskussion auf viele Einzelfragen bereirwillig Rede und
Antwort zu stehen.

Erölfnet wurde die Tagung durdr einen Vortrag von Ministerialdirigent
Redding, Leiter der Abteilung Städte- und §üohnungsbau im Nds. Sozial-
ministerium. Das von ihm gewählte Thema Die Bodenordnung als städtebaulidre
Aufgabe sollte die Zusammenhänge zwischen Raumordnung und Bodenordnung
verdeutlidren. Dabei kam es ihm in erster Linie darauf an, an Hand von Zahlen
aufzuzeigen, weldre Probleme sidr bis zum Jahre 1980 in der Bundesrepublik für
die Raumo dnung, Landesplanung und Bauleitplanung ergeben. So wird nadr Red-
dings Ausftihrungen die Bevölkerung bis zum Jahre 1980 auf 63 Millionen anwadr-
sen. Es werden dann in den Stadtregionen doppelt so viele Mensdren wohnen wie
heute. Die Arbeitszeit wird sidr auf 30 §Todrenstunden verringern, der Urlaub wird
sidr verdoppeln. Die Einkommen werden an realer Kaufkraft um 70 Prozent steigen,
und die Zahl der Kraftfahrzeuge wird doppelt so hoch sein wie heute. Hier wird es

zu einem Strukturwandel kommen, der für die städtebaulidre Ordnung erheb,lidre
Auswirkungen haben wird. Die städtebaulidre Ordnung kann nur dann in sinnvoller
§7eise verwirklidrt werdenf wenn dafür ein geeignetes Instrumentarium an gesetz-
lidren Vorsd-rriften gesdrafien wird. Dieses Instrumentarium steht bereits jetzt
nahezu lüd<enlos zur Verfügung. Angefangen vom Raumordnungsgesetz des Bun-
des über das Raumordnungsgesetz des Landes Niedersadrsen, versdriedene Spezial-
gesetze bis hin zum Bundesbaugesetz und Städtebauförderungsgesetz läßt sidr die
städtebaulidre Ordnung in den drei Stufen Planen - Ordnen - Bauen erreichen. Dem
Städtebauförderungsgesetz kommt dabei besondere Bedeutung zu. Hier kann die
Gemeinde als Trägerin der städtebaulidren Ordnung zur Durdrführung von Sanie-
rungsmaßnahmen mit erheblidren Förderungsmitteln des Bundes und des Landes
redrnen, die sie in den Stand versetzenr überaltete Bausubstanz zu beseitigen, um
geordnete und gesunde Vohnverhältnisse zu schaffen. Bei der Durchführung des
Gesetzes wird es auf eine weitgehende Mitarbeit der Bürger ankommen, die ihren
Niedersdrlag im Sozialplan ftnden muß. Aber audr das Bundesbaugesetz wird wei-
terhin ein wirksames Instrument bleiben, wenn zur Verwirklidrung der städtebau-
lidren Ordnung durdr Umlegung und Grenzregelung Eigentumsgrenzen verändert
werden müssen.

In dem sidr daran ansdrließenden Vortrag beridrtete Stedt. Direktor
K I a r e , Leiter der Gescläftsstelle des Umlegungsaussdrusses der Landeshaupt-
stadt Hannoverr unter dem Thema Uber die Erfahrungen eines Umlegungsprakti.
kers über viele interessante Einzelfragen aus der Umlegungspraxis. Die Anwen-
dungsmöglidrkeiten der Umlegung sind begrenzt durdr den Zweck, dem eine Um-
legung dienen soll, nämlich der Neuordnung oder der besseren Gestaltung von Bau-
land. Die Durdrführung einer umlegung aus rein fiskalisdren Motiven lsi nad.r s +l
BBauG nidrt mögli&. Ein wesentlidrer Gesidrtspunkt für das Gelingen einer umle-
gung ist oft die ridrtige §7ahl des Zeitpunktes der Anordnung. De Anordnung, die
vo_raussetzung für die Einleitung und Durdrführung der umlegung und zugleidr
Arbeitsauftrag für die umlegungsstelle ist, trifft der Rat der Gemeinde. DiJ An-
ordnung ist im Gegensatz zutn Einleitungsbesdrluß kein verwaltungsakt. Nadr der
Bekanntmad,ung des Einleitungsbesdrlusses ergeben sidr für die Gmeinde zwei
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widrtige Konsequenzen: zum einen steht ihr gemäß § 24 BBauG ein Vorkaufs-
redrt zu, zum anderen tritt gemäß § 5l BBauG eine Verfügungs- und Veränderungs-
sperre in Kraft. Zur Durdrführung der Umlegung stehen der Gemeinde der Um-
legungsaussdruß und seine Gesdräftsstelle zur Verfügung. Der Umlegungsaussdruß
ist im Sinne des Gemeinderecihts Gemeindeorgan, jedoch im Vergleich zu anderen
Aussdrüssen der Gemeinde unabhängig und an rtrTeisungen nidrt gebunden. Da nadr
der Nds. Verordnung über die Blldung von Umlegungsaussdrüisen die Besetzung
des Aussdrusses so geregelt ist, daß von den insgesamt sieben Mitgliedern lediglidr
drei dem Gemeinderat angehören, ist für eine weitgehend objektive Abwicftlung der
Umlegung Sorge getragen. Jedodr darf nicht übersehen werden, daß von den Nidrt-
ratsmitgliedern immerhin die Vertreter des höheren vermessungstedrnisdren und des
höheren bautechnisd-ren Verwaltungsdienstes audr dem Rat oder der Verwaltung der
Gemeinde angehören können. Lediglidr der Vorsitzende und der Sadrverständige
für die Bewertung von Grundstücken dürfen weder Angehörige des Rates nodr der
Verwaltung der Gemeinde sein. Zur Abwid<lung seiner Geschäfte bedient sidr der
Umlegungsaussdruß einer Geschäftsstelle, die von einem Geschäftsführer geleitet
wird. Sowohl Gesdräftsstelle als audr Geschäftsführer, die in der o. a. Verordnung
nidrt genannt sind, zählen in Niedersadrsen inzwisdren zu festen Einrid'rtungen.
Innerhalb der Umlegung nimmt die Gemeinde eine Doppelstellung ein. Sie hat die
Um(egung durdrzuführen und ist nach § 48 BBauG außerdem immer Beteiligte im
Umlegungsverfahren, auch dann, wenn sie nidrt Eigentümerin von im Umlegungs-
gebiet gelegenen Grundstüclen ist. Da sie außerdem als Bedarfsträger und Ersdrlie-
ßungsträger auftritt, wird ihre Interessenlage stets außerordentlich groß sein. Sdron
aus diesem Grunde muß eine weitgehende Unabhängigkeit des Umlegungsaussdrus-
ses gewährleistet sein. Als Verteilungsmaßstab in der Umlegung ist in erster Linie
der §Tertmaßstab zu nennen. Da das Grundstüd< ein §üirtsdraftsgut besonderer Art
ist, muß ihm aud-r ein bestimmter §7ert zukommen. Die Anwendung des Flädren-
maßstabes wird nur dann möglidr sein, wenn für die Zuteilungsgrundstüd<e bezüg-
lidr Lage, Ausnutzung usw. gleidre Verhältnisse vorliegen. Besondere Bead-rtung in
der Umlegung verdient der Komplex ,,Flädren für den öffentlidren Bedarf". In erster
Unie geht es dabei um die örtlidren Verkehrsflädren und Grünflädren, die nadr § 55
Abs. 2 BBauG vorweg aus der Umlegungsmasse auszusdreiden und der Gemeinde
oder dem sonstigen Ersdrließungsträger zuzateilen sind. Derartige FlädTen werden
bei Umlegungsverfahren in Hannover mit dem durdrsdrnittlichen Einwurfswert
bewertet. Dese Methode ist durdraus praktikabel, weil die Gelder zu 90 Prozent
über die Ersdrließungskosten wieder an die Gemeinde zurückfließen.

§Tesentlidr sdrwieriger gestaltet sidr die Bereitstellung von Flädren nadr § 55 Abs. 5

BBauG, die nur möglidr ist, wenn der Empfänger, in den meisten Fällen die Ge-
meinde, geeignetes Ersatzland zur Verfügung stellen kann. Da die Gemeinde in der
Regel zuwenig Flädren in die Umlegung einbringt und die Planung fast immer
Grundstücke gemäß § 55 Abs. 5 ausweist, kommt es hier auf großes Verständnis und
entspredrende Bereitsdraft bei allen Beteiligten an. Die Umlegung stellt keine Enteig-
nung dar, da der Umlegung der Gedanke der Fortsetzung des Eigentums zugrunde
liegt, während Enteignung Entzug des Eigentums bedeutet. In der Umlegungspraxis
kann es aber durdraus zu enteignungsähnlidren §Tirkungen kommen, nämlidr dann,
wenn für kleinere Einwurfsgrundstüd<e, aus weldren Gründen audr immer, keine
Zuteilungen gewährt werden können und die Beteiligten deshalb in Geld abgefun-
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den werden müssen. Eine widrtige Rolle bei der Durdrführung der Umlegung spielt
die Anwendung des § 76 BBauG: die Vorwegnahme der Entsdreidung. Von dieser
Möglidrkeit wird in der Praxis immer häuffger Gebraudr gemadrt. Im \7ege der
Vorwegnahme können Baugrundstüd<e schnell zur Bebauung zugeteilt werden, eine
Maßnahme, die für den Zuteilungsempfänger in Zeiten ständig steigender Bau-
kosten und ersdrwerter Finanzierungsmöglidrkeiten von außerordentlidrer Bedeu-
tung sein kann. Der Ablauf der Umlegung wird durdr Anwendung dieses Paragra-
phen jedodr ersdrwert, da mit zunehmenden Vorwegentsdreidungen bis zur Auf-
stellung des Umlegungsplanes der Bewegungsspielraum eingeengt wird. Der freie
Grundstüd<smarkt entwickelt sid, in Umlegungsgebieten wesentlich stürmisdrer als in
Gebieten, in denen keine Umlegungen durdrgeführt werden. Sdron nach kurzer
Zeit werden Grundstüd<e zu Preisen gehandelt, die erheblidr über den Einwuifs-
werten liegen. Für die Gemeinde, die oft während des Verfahrens nod-r Grundstüd<e
erwerben muß, ergeben sich dann erheblidre Sdrwierigkeiten beim Ankauf drin-
gend benötigter Flädren.

Den Absdrluß der Arbeitstagung bildete das Referat Redrtsfragen der Umlegung
von Dr. Zab e l, Amtsgeridrtsrat aus §Tolfenbüttel, seit Jahren als Vorsitzender
von Umlegungsaussd'rüssen mit der Materie vertraut. Seine Ausführungen waren
angereidrert mit einer Fülle von Anregungen und Beispielen aus der Praxis. Die mit
dem Einleitungsbesdrluß verbundene Verfügungs- und Veränderungssperre hat den
Zwed<, eine Beeinträdrtigung des Umlegungsverfahrens zu vermeiden. Sie wirkt sidr
in der Praxis jedodr kaum aus, da die Genehmigung nur versagt werden kann, wenn
die Umlegung wesentlidr ersdrwert wird. Dies wird aber nur sehr selten der Fall
sein. Für die Veränderungssperre nadr § 51 BBauG ist audr keine Entsdrädigung
vorgesehen. Der BGH hat bei einer Dauer des Verfahrens von fünf Jahren eine Ent-
sdrädigungspflidrt bislang verneint. In der Praxis wird die Genehmigung nad, s 51
vielfadr auf den Vorsitzenden delegiert, zumindest dann, wenn es sidr um Bagatell-
fälle handelt. Die Zustimmung oder Ablehnung des Aussdrusses wird erst nadrträg-
lidr eingeholt. Deses Verfahren ist bereits von mehreren Geridrten anerkannt wor-
den. Der Umlegungsvermerk wird in Abteilung II des Grundbuches eingetragen. Er
hat keinen Rang, sondern nur deklaratorisdre Bedeutung. Hier ergeben sid'r für den
Praktiker oft Sdrwierigkeiten, da viele Beteiligte im Umlegungsverfahren die Bedeu-
tung des Umlegungsvermerks verkennen. Das Gelingen einer Umlegung ist abhän-
gig von der Bewertung. Für Umlegungen im ländlidren Raum nadr dem \Tertmaß-
stab hat die Redrtsprechung einen \wertzuwadrs bis zu 30 Prozent anerkannt. Damit
die Beteiligten audr ein Interesse an der umlegung haben, sollte der untersdried
zwisd'ren Einwurfs- und Zuteilungswerten nur sehr klein sein. Der \Wertuntersdried

wird als umlegungsvorteil von der Gemeinde abgesdröpft. Er dient dazu, die ver-
fahrenskosten zu bestreiten, deren Höhe im wesentlidren von den Vermessungs-
kosten abhängt. Für die Praxis empftehlt es sidr, zunächst die verfahrenskosten iu
ermitteln, diese den Einwurfswerten zuzusdilagenr um daraus die Zuteilungswerte
abzuleiten. Dies kann aber nur für umilegungen im ländlidren Raum geltÄ. (ob
diese Ubung durdr s 5i Satz 3 BBauG, *ön"d-, die Ermittlung des Verfehrr*..t.,
vorgesdrrieben ist, gedecJ<t wird, ist sehr zweifelhaft.) Im Zuiammenhang mit den
nadr § 55 Abs. 2 BBauG vorweg auszusdreidenden örtlidren Verkehrsflädren und
Grünflädren ergibt sidr die Frage, ob die zu erhebenden Ersdrließungskosten Kosten
des Grund und Bodens enthalten dürfen, wenn diese Flädren mii Null bewertet
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worden sind. Diese Frpge wurde bejaht. Offen dagegen blieb die. Frage, wie histo-
risdre Straßen bezüglidr der Ersdrließungskosten behandelt werden müssen, wenn
diese Straßetr in ein Umlegungsverfahren einbezogen werden.

Bei einem Rü&bli& auf die Tagung laßt sidr feststellen, daß die Teilnehmer aus den
Vorträgen und den zahlreidren Diskussionsbeiträgen viele Anregungen und Hin-
weise mit nadr Hause nehmen konnten. §üenn nidrt alle Probleme der Umlegung
angesprodren wurden oder wenn einige Fragen olfen bleiben nr,ußten, so deshalb,
weil die Materie so aufkrordentlidr sdrwierig ist und Patentl<isungen für alle Fälle
nidat zur Verfügung stehen.

Kontaktstudium an der Tedrniscllen Universität Braunschweig

Vom 28. 2. - 3. 3. 1g72hat an der TU Braunsdrweig unter Leitung von Prof.
Dr.-lng. Gerke ein Fortbildungskursus unter dem Thema ,,Anwendung von Ver-
fahren der Netzplanted'rnik und der mathematisdren Optimierung in der Geodäsie"
stattgefunden. Das Kursprogramm setzte sid, aus vier Absdrnitten zusammen:

1. Voilesungen'

1.1. §7RuProf. Dr.-lng. Sdrrader, Netzplantedmik

1.2. AVuProf.Dr.-lng. Pelzer, MathematisdreOptimierung

1.3. Ltd. Baudirektor Köhr' Optimale Messungsanordnung

2. Ubungen mit exemplarisdren Beispielen der behandelten Verfahren.

3. Erfahrungsberidrte über Anwendungen in der Geodäsie,

3.1. cand. geod. Zeddies'
Beridrt über die Anwendung der Netzplantedrnik bei der Planung und
Ausführung der Triangulations-Forsdrungsarbeiten in Island 1971.

3.2. BOR Dr.-lng. Hupfeld'
Bearbeitung von Trassenentwürfen mit Optimierungsverfahren.

3.3. BOR Dr.-lng. Hupfeld'
Anwendung der Nutzplantedrnik bei der Deutsdren Bundesbahn.

4. Seminaristisd,e Erarbeitung von Anwendungsmöglidrkeiten in den Gruppen'

4.1. Landesvermessung

4.2. Kataster

4.3. Flurbereinigung

4.4. Ingenieurvermessung.
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In den Vorlesungen wurden im einzelnen behandelt,

1.1. Craphentheoretisd're Grundlagen zur Netzplantedrnik, Verfahren der Netzplan-
tedrnik wie CPM, MPM und PERT.

Die verschiedenen Verfahren wurden an Beispielen wie ,,Vermessungsarbeiten
bei einem Bebauungsplan" und ,,Herstellung der Deutsd'ren Grundkarte unter
Anwendung photogrammetrisdrer Verfahren" behandelt.

l.2.Klassisdres Optimierungsproblem, Zielfunktion und zulässiger Bereidr, Lö-
sungsverfahren und Anwendungen für die lineare Programmierung, nidrtlineare
Programmierung mit dem Gradientenverfahren nadr J. B. Rosen, Genauigkeits-
optimierung in geodätisdren Netzen, ganzzahlige Probleme, Simulationsverfah-
ren, dynamisdre Programmierung.

Als Beispiele wurden Einsatzprobleme in einem Vermessungsbüro und Zutei-
lungsfragen in der Flurbereinigung behandelt.

1.3. Anhand zahlrei.drer Beispiele wurde die Messungsanordnung unter zwei §7irt-
sdraftlid-rkeitsprinzipien, nämlidr maximaler Erfolg bzw. minimaler Aufwand,
betradrtet.

(s. hierzu ZN 19661105 i 19671381t 19681251).

Veranstaltungen in Form von Kontaktshrdien werden in letzter Zeit des öfteren
durdrgeführt; hier wird - so mä<hte idr meinen - ein §7eg erfolgreidr besdrritten,
um die viel geprobte Diskussion um das Thema Fortbildung in die Tat umzusetzen.
Etwa 30 Geodäten aus den versdriedensten Tätigkeitsgebieten wie Hodrsdrule,
Fadrhodrsdrule, Vermessungs- und Katasterverwaltung, Landeskulturverwaltung,
Straßenbauverwaltung und Offentlidr bestellte Vermessungsingenieure bewiesen
durdr ihre Teilnahme, daß aufgrund der Themenstellung nahezu alle Fadrbereidre
unseres Berufes angesprodren wurden. Das Interesse an diesem Kursus wird aber
audr dadurd'r dokumentiert, daß die Teilnehmer aus allen Teilen der BRD und aus
Osterreid'r angereist waren. Neben dem Kennenlernen moderner verfahren war ein
Teil des Kurses Erfahrungsberidrten, Diskussionen und ubungsbeispielen gewid-
met. Besonders die Praktiken der Netzplantedrnik - durdr Literatur und Fernseh-
seminare den Teilnehmern nidrt ganz unbekannt - lassen eine vielzahl von An-
wendungsmöglidrkeiten zu. Dodr zeigte sidr audr, daß die Verfahren der Netzplan-
tedrnik nidrt auf jedes Problem unbesehen angewendet werden können. Mag- den
Methoden der mathematisdren optimierung zunädrst einmal der Rudr des wisserr-
sdraftlidr Abstrakten anhaften, so ergab jedodr die Behandlung dieses Themen-
kreises, daß die verfahren eines Tages aud'r Eingang in weitere Aufgabengebiete des
Ceodäten ffnden könnten.

E_in fadrlidr ausgewo-genes Programm und eine Vielzahl von Anregungen haben den
Kursus zu einem Erfolg werden lassen. Dieses Bild wird nodr daäurdr abgerundet,
daß-trotz des reidrhaltigen Angebotes an Lehrstofr zeit für ein Kollegeigesprädr
blieb.
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Zweierlei sei nodr erwähnt:

Das Institut für Vermessungskunde an der TU Braunsdrweig erklärte sid'r bereit,
praktisdre Anwendungsbeispiele weiterhin wissensdraftlidr zu betreuen.

pie Vorlesungen lagen im Manuskriptdruck vor, so daß die volle Konzentration dem

Vortrag gelten konnte. Einige Exemplare können nodr von der TU Braunschweig

bezogen werden.

Mir bleibt nur nodr ein ,,Herzlidtes Dankesdrön" an Herrn Professor Dr.-lng. Gerke

und seine Herren Mitarbeiter.

\)üroff-Erich von Daack

Hinweis
Im Heft lt1g71 (s. 19) der Nadrridrten der Niedersädrsisdren Vermessungs- und

Katasterverwaltung ist auf das Bundesgesetz über die verbilligte Veräußerung, Ver-
mietung und Verpadrtung von bundeseigenen Grundstüd<en vom 16. Jvli 1971

(BGBLI S. 1005) hingewiesen worden. Der Gesetzgeber hatte mit dem Besdrluß

dieses Gesetzes die Erwartung verbunden, daß Bundesländer und Cerneinden
seinem Beispiel folgen werden.

Der Niedersädrsisdre Minister der Finanzen hat, nadrdem das Landesministerium
die Angelegenheit behandelt hatte, hierzu am 23. 11. 1971 Stellung Senommen
(Landtags-Drud<sadre 7t843). Das Land Niedersadrsen veräußert bereits seit lan-

gem seinen Grundbesitz für förderungswürdige Zwed<e zu verbilligten oder ermä-

ßigten Preisen. Der Niedersädrsisdre Minister der Finanzen nennt im einzelnen fol-
gende Maßnahmen einer verbilligten Veräußerung von Grundbesitz'

1. Für Zwed<e der Agrarstrukturverbesserung veräußert das l-and bereits seit Jah-
ren eine Vielzahl von Domänen und großen Moorflädren zu einem verbilligten
Preis. Für Domänen entspridrt er nur dem Vierfachen des Einheitswertes, und
für Moorflächen beträgt er nur 1200 DM/ha. Diese stark ermäßigten Preise

@rmäßigung über 50 v.H.) sind vom Niedersädrsisdren Minister für Ernährung,

Landwirtsdraft und Forsten im Einvernehmen mit dem Niedersädrsisdren Mini-
ster der Finanzen auf Grund des § 3 der 3. DVHL für verbindlidr erklärt worden.

2. Im Rahmen der Baulandverbilligungsaktion des Landes sind in den Jahren 1962

bis zu deren Auslaufen im Jahre 1965 rd. 130 ha an private Käufer und an Ge-

meinden zu einem Preis veräußert worden, der dem Dreifadren des stopp-
preises von 1936 entspradr. Grundlage hierfür war das jeweilige Haushalts-

ieststellungsgesetz, durdt das der Finanzminister ermädltigt wordert war, zur För-

derung dei i=ozialen §Tohnungsbaues landeseigene Grundstüd<-e abweidrend von

S 4Z Abs. 1 RHO zu einem verbilligten Preis zu veräußern. Bis zum Erlaß der

ilidrtliri.n vom 18. t. tg63 (Nds. MBl. S.46) sind von 1950 an rd. 1500 ha

Bauland zu Preisen veräußert worden, die unter den auf dem privaten Markt
erzielten Preisen lagen.
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3. Für Zwed<e der Industrieansiedlung werden vor allem im Küstengebiet größere
Grundstüd<e zu stark verbilligten Preisen veräußert, die zum Teil zunädrst vom
Land für diesen Zweck zu höheren Preisen erworben werden. Die Kaufpreise
liögen in der Regel bei 50 v.H. des verkehrswertes. Diese veräuß"r.rng., läßt
die Landesregierung nadr s 47 Abs. I Satz 3 RHo durü den Haushaltsplan
genehmigen.

4. sdrließlidr werden für stadtsanierungen und für die Verbesserung v6n städ-
tisdren Verkehrsverhältnissen landeseigene Grundstücke ebenfalls zu Preisen
veräußert, die unter den auf dem privaten Markt gezahlten Preisen liegen.

Landeseigene Liegensdraften, die für förderungswürdige Zwed<e vermietet oder
verpadrtet sind, gibt es nur in wenigen Ausnahmefällen. Für diese objekte wird
gleidrfalls ein ermäßgter Miet- oder Padrtzins vereinbart.

Allein in den Jahren 1966 bis 1968 ist eine Gesamtfläche von i908,0238 ha zu einem
Gesamtpreis von 68 625 188 DM vom Land Niedersadrsen für förderungswürdige
Zwe&e veräußert worden. Außerdem muß berüd<sid'rtigt werden, daß äas Land
Medersadrsen für die Gründung und die Erweiterung von universitäten und Hodr-
sdrulen sowie den Neubau von Dienstgebäuden nod einen großen Bedarf an Bau-
grtmdstüdcen hat. B steht daher nur nodr Grundbesitz des landes in begrenztem
umfang zur verfügung. Der Aussdruß für Haushalt und Finanzen hat bereits
wiederholt darum gebeten, die Veräußerung von landeseigenen Grundstüd<en nun-
mehr möglichst nur nodl im §7ege des Grundstückstausdres vorzunehmen, um die
verbliebene Liegensdraftssubstanz zu erhalten.

uber den vorhandenen Grundbesitz soll von Fall zu Fall verfügt werden, wobei je

1q{r_ Förderungswürdigkeit eine verbilligte veräußerung nadr s +z Aur. 1 satz 3
RHo-(Genehmigung durd'r den Haushaltsplan) möglidr ist. Für die in vorbereitung
beftndlidre Landeshaushaltsordnung hat der Niederiädrsisdre Minister der Finanzen
im Hinblid< auf § 3 der 3. DVHL sowie auf § 47 Abs. r satz 2 und 3 RHo vorge-
sehen, eine generelle Ermädrtigung frir ihn aufzunehmen, nadr der er in den Fä[än,
in denen es das öffentlidre Interesse besonders erfordert, einem ermäßigten preii
zustimmen kann. Da es nadr dieser Regdlung keiner besonderen gesetzlidren Be-
stimmung bedarf und andererseits Grundbesitz ,rur nodr in begräztem umfang
zur verfügung-steht, soll in Niedersadrsen von einem Landesgeietz über die verl
billigte veräußerung, vermietung und verpadrtung von larideseigenen Grund-
stüd<en abgesehen werden.

Bodenstein
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I. Ernannt:
zu VmOR.
VmR. Sdrröder,

, Dr. Kno9P,
,, Dr. Grothenn,

zu VmAss.
AssVmD.

KatA. §üIittmund
LVwA-LVm- B3
LVwA-LVm- 84

Personalnachrichten
(audr zur Laufendhaltung der Personalliste bestimmt)

Beamte des hoheren Dienstes

,, Neuverrnessung"
,, Kartographie" .

zu VmR.
VmAss. von Daadc, LVwA - LVm - B 2 ,,Topographie' . 2. ll.7o

,, t"t.i"i t ,, C-uihaven 7. 3.72

,, turliät"ri ,, Hannover . . l' 4'72
i, St"in.ät , ,, Osterode 1' 4'72

@instellung)
Seiffert,
Dr. Hille,
Steinmetz.
Groeneveld,
Dr. Ahrens,
Kodr,

II. Ubertragung eines Amtes der Bes.-Gr. A 14

mit einer Stell enzulage nach Fußnote 1 LBesO:

VmOR. Hind<, KatA. Einbed< (unter gleidrzeiti$ei UlertSagYng. - \
der Leitung audr des KatA. Northeim)

VmOR. Herms, Otto, VerwPräs. Oldenburg

III. Versetzt:
VmDir. Dr. Alves, vom LVwA - LVm - an das MI
V1nn- Dr. l-"d',t, vom RegPräs. Hannover an das KatA. Neustadt

(uhter Aufhebung der Beurlaubulr g zyr TUttqnnover) .

VmAss. Meyer, üeino, vom KatA. Salzgittel an_dis KatA. Oldenburg . .

:, Co-ilie, vom KatA. Burgdorf zum RegPräs. Stade

1. 9.71
14. lo.7l
30. 12.71

LVwA-LVm- B5,,Automation" 1.4.71

KatA. Osterode 1 .l0.7l
LVwA-LVm- B3,rNeuverrnessung" l.l0.7l
LVwA-LVm- Bl,Trigonometrie" 11.10.71
KatA. Salzgitter 17 . 4.72

1.
1.
1.

l. ll.7l
1. 1.72

l.ll.7l
4,72
4.72
4.72

g. 12.69

3l . 1 2.71

1. 2.72

IV. Auf Antrag entlassen (§ 38 NBG):

VmAss. Teetzmann, LVwA - LVm - 3l'12'71'*',:-' ö;. H'i.l.lij 'KatA Braunsdrweig l' 4'72

V. In den Ruhestand versetzt (§ 57 NBG):

VmOR. Hartmann, KatA. Osnabnid<

In den Ruhestand versetzt (§ 56 NBG):

VmOR. Nugel, KatA. §Tilhelmshaven

In den Ruhestand getreten (§ 51 NBG):

VmOR.Kuhnke,KatA.Neustadt. . ' ' ' '
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VI. Verstorben:
VmOR. Plentz, KatA. Northeim 22. g.Zl

Beamte des gehobenen Dienstes
I. Ernannt:

zu VmOA.
VmA. Albredrg KatA. Göttingen B. g.Zl

,, Heibei, KatA. Salzgitter . . . 20, 12.21

zu VmA.

VmOInsp. Kelling,
t, Meined<e,
, Hölsdrer,
, Rumpf,
, Klingenspor,
, Ullmann,
, Bartels,

zu VmOInsp.

Vmlnsp. Taphorn,
, Hutfilter,
,t Oehmen,

zu Vmlnsp.

VmOSekr. Poppe,
Vmlnsp. z. A. Gaebel,

, Klaasen,
tt Aumann,
tt Hartwig,
,t Heilgermann,
,t Traumann,
, Stedrel,
, Motejl,
, Thiele,
t, Gaus,
, Leutenantsmeyer,
, Gottsdrald,
, Kerkhoff,
, Robowski,
,t Berndm eyerl
, Himstedt,

zu Vmlnsp. z. A.

KatA. tVilhelmshaven l.l}.Tl
KatA. §Tolfsburg 25.10.71
RegPräs. Osnabnidc l. ll.7l

KatA. Cloppenburg 1. 8.71
, Nienburg l.l0.7l
, Osnabntcl 29. lA.Zl

KatA. Göttingen
VwPräs. Braunsdrweig
KatA. Bentheim
RegPräs. Stade

LVwA - LVm - B l,,Trigonometrie"
KatA. Verden
KatA. Emden
LVwA - LVm- B5,,Automation"
KatA. Leer
LVwA. - LVm - B S,,Automation"
KatA. Helmstedt

,t §Tolfsburg
, Vedrta
, Neustadt
, Salzgitter
, 'lVesterstede. .. ..
t t Salzgitter

l. ll.7l
15. 12.71
20. 1.72
1.2.72

1. 3.70
24. 1.7
24.9.7
l. lo.7
l. lo.7
| . 10.7
| , ll.7

lg. ll.7
30. ll.7
30. ll,7
3.12.7
3. 12.7
5 . 12,7

21. 12.7
29. 12.7
30. 12.7
11.2.72

17. 3.71
3.6.71

Rinteln
Holzminden . . .

Cloppenburg
Hannover

RegPräs. Osnabrü&
KatA. Helmstedt

il
n
n
n

VmlnspAnw.
,,
JI

,t
n
u
,t
n

Mensing,
Traumann,
'§7'eiberg,
'§7'iemann,

Staggenborg,
Olbridr,
Harder,
Meyer, Helmut,

tt Goslar . . 26. l}.7l
, Springe . . . . . . . . 26. l}.7l
,t Nienburg . . . . . . 29. lO.Tl
, Hameln. . o 26. l.Z2
,t Neustadt.. .. 1.2.22
, Syke .. r..... 1.2.72
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II. Versetzt:
Vmlnsp. z. A.
Vmlnsp. z. A.
VmOInsp.
VmOInsp.
Vmlnsp. z. A.

VmA.
VmOInsp.
VmOA.
VmOInsp.

VmOInsp.
VmOInsp.
VmOInsp.

Vmlnsp. z. A.
VmOInsp.
Vmlnsp.
VmOInsp.
Vmlnsp, z. A.

Mensing, vom RegPräs. Osnabrüd< an das KatA. Springe 13. 4.71
Himstedt, vom KitA. Springe qn das KatA. Hannover 1 .ll.7l

Hölsdrer, lro* KatA. Osnabrück zum RegPräs. Osnabrücl< 1 .ll.7l
Sdrarf, vom LVwA - Abt. Straßenbau -

an das KatA. Salzgitter (g.b. 20. 9. 45) 10. ll.7l
Fnihauf, vom VwPräs. Braünschwäig an das KatA. §7ol-fenbüttel l.l2.7l
Hutfilte;, vom KatA. Nienburg an das KatA. §fihelmshaven l.l2.7l
Heibei, vom KatA. §Tolfenbüt[el an das KatA. Salzgitter 20. 12.71
Oppermann, vom KatA. \üÜrolfenbüttel

zvm VwPräs. gt";"idrweig . . 1. 1.72
Torens, vom KätA. Goslar an das KatA. §Tolfenbttttel 1 . 1.72
Bartels, vom KatA. Stade zum Rggltäs. Stade 1 . 1.72
Zimmennann, vom KatA. Clausth al-Zellerfeld

an'dasKatA.Osterode. 1. 1.72
Gaus, vom KatA. Salzgitter an das KatA. Braunschweig 1 . 1.72
Rettig, vom KatA. Staile zum RggPräs. Stade 

. 
1 . 3.72

Gaebäl, vom KatA. Verden an dis KatA. Delmenhorst 1. 3.72
\Wagen'er, vom KatA. Rinteln an das KatA. Bückeburg 10. 3.72
Hecftmann, vom RegPräs. Stade an das KatA. Stade 1. 4.72

III. Ausgeschieden (§ 36 NBG):

Kartlnspin. z. A. Freytag, Sybille, LVwA - LVm
VmOInsp. Schwaiberg, KatA. Bersenbrück

IV. In den Ruhestand getreten (§ 51 NBG):

B 2 ,,Topographie" 30. 6.70
30.9.71

VmOInso. Paoenbrod<, KatA. Lingen 1,12.71
VmA. ' Baümert, RägPräs. Stade . 31. 1.72
VmA. Heuer, KatA. Büd<eburg 1' 3,72

In den Ruhestand versetzt (§ 5, NBG):

VmA. Pflanz, KatA. Gottingen 3l.l0.7l

In den Ruhestand versetzt (§ 57 NBG):

VmOInsp. Lange, KatA' §(olfsburg 28. 2.69
VmA. Stah"l,'KatA. §7olfsb.r.g . '- 31. 3.71
VmOA. Freytäg, KatA. Salzgitter . l'12'71
ü;Ä. EwärsikatA Meppän 31't2.71

V. Verstorben:
VmOInsp. Gerber, KatA. Melle 24' 3'72
VrnöÄl' Stadth6lte, VwPräs' Oldenburg 6' 4'72

VI. In den Vorbereitungsdienst eingestellt:

Hagemann, Martin
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Beamte des mittleren Dienstes
I. Ernannt:
zum Amtsinsp.

Gußmann, KatA. Syke .

zu VmHSekr.
VmOSekr. 3ohn, KatA. Clausth al-Zellerfeld

, Ratzke, KatA. Braunschweig

1. 4.72

| . 12.71
1. 4,72

1,. lo:71
24. lO.7l
24. lO.7l
25. l0.7l
l.ll.7l
1 . ll.7l
l. ll .71
2. ll.7l
2. ll.7l
l. 12.71
I . 12.71
| . 12.71
t . 12.71
I . 12.71
| . 12.71

28. 12.71
28. 1.72

1.10.7
l.ll.7
l. ll.7
l. ll .7
l,ll.7
2. ll.7
2. ll .7
2. tt .7
3. 17.7

29. 3.72

14. lo.7l
22. lO.7l
29. 10.71
5. tl.7t
6. ll .71

10. 11.71
16. ll .71

1 . 12.71
27. 1.72
15. 3.72

17. 5.71
2l . lo.7l
2l.lo.7l
22. lO.7l

t07

zu VmOSekr.
VmSekr. Ed<hoff,

, Dauwald,
, Plank,
, Müller,
, Kiel,

"" 
[?]*k.,

t, Birnbaum,
, Pallasch,
, Heinemeyer,
, Kleemeyet,
, Niemann,
, Trenkner,
, §Tehrmaker,
, Rönpagel,
, Lünsmann,
,t Plambeck,

zu VmSekr.

Jack,
Fudrs,
Riederich,
Kreis,
Schiller,
Berndsen,
Rogin,
§7arstat,
Eikens,
Kostros,

KatA. Cloppenburg
, Lüc}ow .

t, Uelzen
, \,üTolfsburg

, Osnabnid<
t, Melle .

, Osnabnick
, Papenburg
, Osterholz-Sdrarmbed<
, Peine
, Peine
, Einbed< .

, Clausthal-Zellerfeld
, Hildesheim
, Einbeck .

t, Rotenburg
,, Aurich

VmAssist.
t,

KatA. Brake
tt H"rrr.-ttt.it därr'
, Hann.-Münden
, Northeim
, Peine
, Meppen
,t Meppen
, Lingen
, Papenburg
, Hameln .

n
il
It

n

zu VmAssist.
VmAssist. z. A. Röttger,

, Klose,
, Schlidrting,
,t Burdrardt,,,,, 

*Lr,fi*;
, Krause,
tt Mandel,
, Kostros,
, Knauer,

zu VmAssist. z. A.
VmAssist. Anw. Röttger,

, G oetz,
t, Kawala,
,t Siede,

KatA. Gandersheim
LVwA - LVm - B 3,,Neuverrnessung"
KatA. Stade

, Salzgitter,
, Braunschweig .

t, Salzgitter
, Salzgitter . .

, Vedrta .

tt Hameln
,t Soltau

KatA. Bad Gandersheim
Goslar .
gad CanderrfräiÄ
Bentheim



VmAssist. Anw. Friedl,
t, Mtihlmann,
, Hein,
, Helmhold,
, KlocJ<e,

,t Sender,
t, Haude,
, Klimmt,
, Lidrtenberg,
, Rüffert,
t, Seipelt,
,t Asdroff,
, Sanft,
t, KoPP,
, Caspers,
, Sdrröder I

, Sdreil,
, Köster,
, Menssen,
,t Löwe,
, Morgret,
, Simon,
, Maul,
t, Brandt,

KatA. Stade . . 26. lO.7
, Stade 26. lo,7
, Hannover . . 27. lO.7
, Rinteln . . 27. lo.7
t, Syke 27. lO.7

RegPräs. Hannover 27. 10.7
KatA. Holzminden . . 5.11.7

t, Holzminden . . 5.11.7

t, Duderstadt. , .

,t Alfeld . .

, Gottingen .

, Göttingen . .

, Duderstadt. . .

5. ll,7l
5. ll.7l
8. ll .71
8. ll .71g.ll.7t

29. 1.72
29. 1.72
29. 1.72
28. 1.72
31. 1.72
1.2.72
1. 4.72
1.4.72
1. 4.72
1.4.72

,t

,t
n
il
n
n
n
n
n
il

Delmenhorst
§tresterstede
Cloppenburg
§Testerstede
§Tittmund
Rinteln
Bersenbrü&

Braunsdrweig .

Büd<eburg .

II. Versetzt:
VmOSet<r. Perszewski, vom KatA. Htldesheim zum RegPräs. Hildesheim . l. 7.71
VmHSekr. Heyen, vom KatA. §Tittmund zum RegPräs. Auridl 1.l0.7l
VmHSekr. Sdrönewolff, vom KatA. Hannover zum RegPräs. Hannover ,1. 2.72

III. Ausgeschieden (§ 38 NBG):

VmHSekr. Zin,KatA.Lingen 31. 1.72

lV. Verstorben:
VmOSekr. Opiela, KatA. Bersenbrüd< ?o. 10.71

Sdraffmann, Bernd
§üriehe, Volker
Simon, Rudolf

Hildesheim
Hannover
Hannover

l. 12. 50
23. 2.54
19. 4. 5l

1. 10. 7l
1. 10. 7l
1. 10. 7l

Angestellte der Vergütungsgruppe II a BAT

Eingruppiert nadr Verg.-Gr. II a BAT:

Dipl'-lng' Brörken' Adalbert' 
ä:t5iffile, Gr. stprfg. 2s. to. tszt)
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Veitere Nachridrten

neu zugelasser:
Nr. 103 ObVmlng. Dr. von Berkefeldt, Peter, Amtssitz Hannover,

Aufsidrtsbehörde RegPräs. Hannover

Nr. 104 ObVmlng. Hesse, Bernd, Amtssitz §7ittorf,
Aufsichtsbehörde RegPräs. Stade

gelöscht:
Nr. 29 UbVmIng. Barteldt, Franz, Amtssitz Hannover,

Aufsichtsbehörde RegPräs. Hannover

Nr. 52 ObVmlng. Dr. Martens, Karl, Amtssitz Uelzen,
Aufsidrtsbehörde RegPräs. Lüneburg

Katasteramt Osterholz-siharmbeck neue Telefon-Nr. 0 42 9l / 535

Große Staatsprüfung bestanden:
VmRef.

,t

lt

n

n

VmAssist.-Prüfung
VmAssist.-Anw.

u

Pntfungstermin

16. 3.71
16. 3.71
22. 6.71
16. 9.71
16. 9.71
16. 9.71
17. 9.71
17. 9.71
28. lO.7l
29. lO.7l
29. 10.71
29. l0.7l
16. 3.72
16. 3.72
17. 3.72
17. 3.72
17. 3.72

Pnifungstermin

lg. lo.7l
19. lo.7t
19. lo.7l
19. lo.7l
20. lo.7l
20. 10.71
20. lo.7l
20. lo.7l
20. lo.7l

Seiffert, §filfried Bezirk Hildesheim
Dr. Müller, Jürgen ,t Hannover
Dr. Hille, Peter tt Braunsdrweig
Groeneveld, Helmut , Hannover
Strunk, Manfred ,t Hannover
Steinm etz, Manfred , Hildesheim
Dr. Ahrens, \üTolfgang , Braunsdrweig
Bordrers, §Terner , Lüneburg
Janssen-Graalfs, Edo , Hildesheim
Thiemens, Ihno , Oldenburg
Müller, Hubertus , Osnabnid<
Brörken, Adalbert t, Oldenburg
Meyer, Armin , Lüneburg
Koch, Manfred , Braunschweig
Krenz, Peter , Hannover
Nolte, 'W'erner tt Braunsdrweig
Ziegenbein, 'lV'erner , Braunsdrweig

b e stan den t

Hein, Norbert
Helmhold., Gerhard
Klod<e, Heiner
Sender, Friedhelm
Asdroff, Volfgang
Haude, Günter
Klimmt, Klaus
Kopp, Günter
Lidrtenberg, Lothar

Bezirk Hannover
tt Hannover
,t Hannover
, Hannover
,t Hildesheim
,, Hildesheim
, Hildesheim
, Hildesheim
, Hildesheim
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VmAssist.-Anw. Rüffert, Frttz
, Sanft, §Tolfgang

"i, 
ä::g:',ä:lää

, Kawala, '§7'erner

, Siede, Gerhard

"1, 
ffifhxilt'"L".

t, Löwe, Verena

tt Caspers, Heinridr

"i, 
3*:ifilff;n"u

, Köster, Hans-Gerd

,t Menssen, Hermann

":, 
ilr?5:§ä"

Hildesheim 20. 10,71
Hildesheim 20. l0.7l
Hildesheim 20. l0.7l
Braunsdrweig 20. l0,7l
Braunsdrweig 20. 10.71

Osnabnid<. 2l.lo.7l
Stade 21, lo.7t
Stade 2l.lo.7l
Hannover 26.'1.72
Oldenburg 26. 1.72
Oldenburg 26. 1.72
Oldenburg 26. 1.72
Oldenburg 26. 1.72
Auridr 26. . 1.72
Osnabnid< 29. 3.72
Braunsdrweig 29. 3.72
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